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Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt (Köthen) stellt den Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes 
„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark“ wie folgt fest und erteilt der Heimleiterin Entlastung 
für das Wirtschaftsjahr 2014.

1 Feststellung des Jahresabschlusses

1.1 Bilanzsumme 5.158.105,25

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 4.530.467,39

- das Umlaufvermögen    624.155,34

- Rechnungsabgrenzungsposten        3.482,52

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite

- das Eigenkapital 1.094.093,44

- die Sonderposten aus Zuweisung zur



  Finanzierung des Sachanlagevermögens 3.974.916,66

- die Rückstellungen                  59.595,97
- die Verbindlichkeiten                  28.177,03
- Rechnungsabgrenzungsposten        1.322,15

1.2 Jahresverlust

1.2.1 Summe der Erträge 2.515.147,14

1.2.2 Summe der Aufwendungen 2.503.389,45

                 11.757,69

2.1 - Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage      74.413,61

- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage

- Einstellung in die Betriebsmittelrücklage       86.171,30

- Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen    0,00

Gesetzliche Grundlagen:

Kommunalverfassungsgesetz LSA (KVG LSA)
Eigenbetriebsgesetz LSA (EigBG)
Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
Pflege- Buchführungsverordnung



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes „Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark“ 
wurde durch die Wirtschaftsprüferin und durch das Rechnungsprüfungsamt uneingeschränkt 
bestätigt 

Durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Wirtschaftsprüferin Fr. Dip. 
–Ök. Sylvia Hoffmann erfolgte die Darstellung des Prüfergebnisses nach den 
Formvorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV).








Anlage zur Sitzungsvorlage
FV JR 2014 Eigenbetrieb.pdf
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A. Prüfungsauftrag


Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) beauftragte mich (Sylvia Hoffmann)


als Wirtschaftsprüferin und Mitglied der DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB, den Jah-


resabschluss zum 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden


Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 des


Eigenbetriebes „Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


— im Folgenden auch kurz „Pflegeheim" oder „Eigenbetrieb" genannt —


nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung


schriftlich Bericht zu erstatten.


Unter Beachtung der Eigenverantwortung als Wirtschaftsprüfer erfolgte die Prüfung als


Teamarbeit, so dass als Ausdruck der gemeinsamen Bewältigung der gestellten Aufgabe


im Folgenden von „wir" die Rede sein wird, soweit es nicht konkret auf die Einzel-


verantwortlichkeit ankommt, wie etwa bei der Unterzeichnung des Berichts und des Bestä-


tigungsvermerks.


Der Prüfungsauftrag des Rechnungsprüfungsamts der Stadt Köthen (Anhalt) ist datiert


vom 15. Oktober 2014.


Der Eigenbetrieb ist auf der Grundlage des § 131 Gemeindeordnung LSA in Verbindung


mit § 19 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes prüfungspflichtig.


Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1


und 2 HGrG zu beachten.


Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil


erweitert, der diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt ist.


Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die


anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfol-


genden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-


schlussprüfungen (IDW PS 450 und IDW PH 9.450.1) erstellt wurde.


Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg eine Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch


die Heimleitung.


Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D.


im Einzelnen dargestellt. Die Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags, d.h.


die Prüfung nach § 53 HGrG, sind in der Anlage 9 dargelegt.


Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Ab-


schnitt F. wiedergegeben.


Dem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (An-


lage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie


den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.


Der Bestätigungsvermerk ist in Anlage 5 enthalten.


Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen 6 und 7 tabella-


risch dargestellt.


Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Ge-


winn- und Verlustrechnung ergeben sich aus Anlage 8.


Für die Durchführung des Auftrags und die diesbezügliche Verantwortlichkeit, auch im Ver-


hältnis zu Dritten, sind die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allge-


meine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften


vom 1. Januar 2002" maßgebend.







DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


B. Grundsätzliche Feststellungen


Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Heimleitung


7


Die Heimleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3),


insbesondere im Anhang die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.


Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nimmt der Abschlussprüfer mit den anschließenden Aus-


führungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Heimleitung im Jahresabschluss und im


Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands


und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lagebe-


richts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der


Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses


und des Lageberichts gewonnen haben.


Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:


• Das „Städtische Pflegeheim Am Lutzepark" verfügte im Geschäftsjahr 2014 über ins-


gesamt 80 anerkannte Pflegeplätze. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung betrug


99,35 %; sie hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig gesenkt.


• Die Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung waren für


den Zeitraum 1. Mai 2013 bis 31. April 2014 festgeschrieben.


Ab 1. Mai 2014 bis 31. Mai 2015 sind folgende Pflegesätze vereinbart:


Pflegestufe I € 47,99


Pflegestufe II € 60,48


Pflegestufe III € 70,56


Unterkunft € 10,52


Verpflegung € 7,01


• Die in 2014 durchgeführten Investitionen wurden ausschließlich aus Eigenmitteln finan-


ziert.


• Der Investitionskostensatz betrug bis zum 28. Februar 2014 € 4,37 je Pflegetag, der den


Heimbewohnern auch noch bis zum 28. Februar 2014 berechnet wurde. Am 29. April


2014 wurde der Einrichtung rückwirkend für den Zeitraum 1. März 2014 bis 28. Februar


2015 ein Investitionskostensatz von € 3,88 genehmigt. Für die Berechnung der Investi-


tionskosten wurde eine Auslastung von 99 % zugrunde gelegt.
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• In der Pflegesatzverhandlung für den Zeitraum 1. Mai 2014 bis 31. Mai 2015 wurde eine


Steigerung der Pflegesätze um durchschnittlich 3,4 % erreicht. Die Tarifverhandlung


2014/2015 sieht eine Steigerung der Gehälter von 3,0 % ab März 2014 und weitere


2,4 % ab März 2015 vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass das verhandelte


Budget bei 97 %iger Auslastung und entsprechender Pflegestufen der Bewohner aus-


reichend ist. In der Pflegesatzverhandlung im Mai 2015 müssen die restlichen 2,4 %


verhandelt werden.


Die oben angeführten Hervorhebungen werden unten in Abschnitt D. III. durch analy-


sierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage


ergänzt.


Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die


Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und


Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lage-


beurteilung durch die Heimleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich


zutreffend.


Aufgrund der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und der von uns


stichprobenweise vorgenommenen Prüfungshandlungen lassen sich keine Erkennt-


nisse ableiten, die eine von der Heimleitung abweichende Beurteilung der Lage des


Eigenbetriebes rechtfertigen würden.
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung


Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum


31. Dezember 2014 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014


(Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rech-


nungslegung.


Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und


den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine


zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch


geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.


Durch das Rechnungsprüfungsamt wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung


nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert.


Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere


ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand


unseres Prüfungsauftrags.


Die Heimleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jah-


resabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere


Aufgabe ist es, die von der Heimleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Anga-


ben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.


Die Prüfungsarbeiten haben wir in der Zeit vom 26. Mai 2015 bis 28. Mai 2015 in den


Geschäftsräumen des Eigenbetriebes vorgenommen. Anschließend erfolgte die Fertigstel-


lung des Prüfungsberichts.


Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränk-


ten Bestätigungsvermerk vom 14. August 2014 versehene Vorjahresabschluss zum


31. Dezember 2013.


Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege und das


Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.


Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der


Heimleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.
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Ergänzend hierzu hat uns die Heimleitung in der berufsüblichen Vollständigkeits-


erklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahres-


abschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und


Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erfor-


derlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt ge-


geben worden sind.


In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwick-


lungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte


sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Be-


deutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres sind im Lagebericht dargestellt. Weitere


Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und


sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.


Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der


§§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger


Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert — jedoch


ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung — so angelegt, dass wir Un-


richtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung


des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und


Ertragslage des Eigenbetriebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.


Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in


unseren Arbeitspapieren festgehalten.


Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer


vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit


des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschät-


zung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen


Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Strategie des Eigenbetriebes und die daraus resul-


tierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprä-


chen mit der Heimleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberich-


ten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
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Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende


Prüfungsschwerpunkte:


• Entwicklung des Anlagevermögens und des Sonderpostens


• Umsatzrealisation, insbesondere Vollständigkeit und Abgrenzung


• Vollständigkeit der Rückstellungen


• weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der


Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.


Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prü-


fungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.


Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden da-


her nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und


der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die


Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen


Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der


gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.


Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in


unseren Arbeitspapieren festgehalten.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung


I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung


1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen


Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kon-


trollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung


und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan entspricht den Zuordnungsvorschrif-


ten zum Kontenrahmenplan (veröffentlicht im Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt


Nr. 22/2006 vom 2. Juni 2006) und ist den Bedürfnissen des Eigenbetriebes angepasst.


Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den


Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Wirtschafts-


jahrs ordnungsgemäß geführt.


Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, füh-


ren zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-


richt.


2. Jahresabschluss


Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den handels-


rechtlich geltenden Vorschriften aufgestellt.


Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und


den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt


nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB unter Berücksichtigung der Anlage 2 zu


§ 15 EigBG. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamt-


kostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB und der Anlage 3 zu § 18 EigBG aufgestellt.


Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte be-


stehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
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In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und


die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in


den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung


sind vollständig und zutreffend dargestellt.


Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vor-


schriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab


keine wesentlichen Beanstandungen.


3. Lagebericht


Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2014 (Anlage 4) hat ergeben, dass


der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-


nissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage


des Eigenbetriebes vermittelt.


Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen


Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289


Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.


Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben


enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses


1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses


14


Im Ergebnis der Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermit-


telte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, ist


festzustellen, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze


ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes


Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.


2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen


Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Un-


ternehmenstätigkeit/going concern lt. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.


Die Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.


Die Ausweisgrundsätze wurden gegenüber der Eröffnungsbilanz beibehalten. Die Zah-


len der Eröffnungsbilanz wurden als Vorjahreszahlen angegeben.


Die Anschaffungskosten der in dem Berichtsjahr erworbenen Sachanlagegegen-


stände sind hinreichend belegt und buchmäßig aufgezeichnet.


Die Zusammensetzung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2014 ist im


Einzelnen aus der hausinternen EDV-geführten Anlagenbuchhaltung ersichtlich.


Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wurden entsprechend der betriebs-


gewöhnlichen Nutzungsdauer unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen


zeitanteilig nach der linearen Methode pro rata temporis planmäßig ermittelt.


Geringwertige Anlagegüter bis € 150,00 werden sofort abgeschrieben. Für gering-


wertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde


ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird gemäß § 6 Abs. 2 a EStG im


Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren mit jeweils einem


Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.
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Soweit das Anlagevermögen mit öffentlichen Zuschüssen finanziert wurde, wurde


spiegelbildlich zum Anlagevermögen ein Sonderposten für Investitionszuschüsse


gebildet. Mit der Auflösung dieses Sonderpostens werden die jährlichen


Abschreibungen ergebnisneutral abgebildet.


Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten bzw.


Nennwerten. Wertminderungen wurden durch Abschläge angemessen berücksichtigt.


Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag und die


ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag


passiviert, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Abgeltung der


jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich wird.


In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Ge-


winn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


ausreichend erläutert.


3. Änderungen in den Bewertungsgrundlagen


Die Bewertungsgrundlagen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.
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4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen


An dieser Stelle ist auf Maßnahmen einzugehen, die sich auf Ansatz und/oder Bewer-


tung von Vermögensgegenständen und Schulden auswirken, sofern


sie von der üblichen Gestaltung abweichen, die den Erwartungen der Abschluss-


adressaten entspricht, und


sich die Abweichungen von der üblichen Gestaltung auf die Gesamtaussage des


Jahresabschlusses wesentlich auswirkt.


Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Sachverhaltsgestaltung festgestellt, die


dazu geeignet ist, die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich


zu beeinflussen.


5. Aufgliederungen und Erläuterungen


Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend dem Formblatt 2 (Anlage 2 zu § 15


Absatz 1 EigBG).


Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkosten-


verfahren. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Formblatt 3 einschließ-


lich des nachrichtlichen Teils (Anlage 3 zu § 18 EigBG) aufgestellt.


Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens - Anlagenspiegel - ist im


Anhang entsprechend dargestellt.
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage


Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und


der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-


ordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die


Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbe-


triebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten — insbesondere aufgrund


des Stichtagsbezugs der Daten — relativ begrenzt. Rundungsdifferenzen bei Nachkomma-


stellen können auftreten, sind aber zu vernachlässigen.


Die Anlage 8 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus, weitgehende Aufgliederungen


und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.


1. Vermögenslage (Bilanz)


In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2014 nach wirtschaft-


lichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.


Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem lang-


fristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermö-


gen zugeordnet.


Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem


Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuord-


nung nach langfristiger (Fälligkeit größer als 5 Jahre) bzw. mittel- und kurzfristiger Ver-


fügbarkeit erfolgt.
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Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr


ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in T€ für die Ab-


schlussstichtage 31. Dezember 2014 und 31. Dezember 2013:


VERMÖGENSSTRUKTUR


Langfristig gebundenes Vermögen


Anlagevermögen


31.12.2014 31.12.2013


Ver-


änderung


T€ T€ T€


Immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Sachanlagen


- Grundstücke mit Bauten 4.422,2 85,7 4.553,0 86,1 -130,8


- Maschinen und technische Anlagen 53,3 1,0 65,3 1,3 -12,0


- Betriebs- und Geschäftsausstattung 54,9 1,1 75,4 1,4 -20,5


4.530,4 87,8 4.693,7 88,8 -163,3


Mittel-/kurzfristig gebundenes Vermögen


Umlaufvermögen


Vorräte 13,9 0,3 11,7 0,2 2,2


Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände


- Forderungen aus Lieferungen und


Leistungen 97,1 1,9 98,9 1,9 -1,8


- sonstige Vermögensgegenstände 10,6 0,2 5,5 0,1 5,1


- liquide Mittel 502,5 9,7 471,0 8,9 31,5


624,1 12,1 587,1 11,1 37,0


Rechnungsabgrenzungsposten 3,5 0,1 6,6 0,1 -3,1


Gesamtvermögen 5.158,0 100,0 5.287,4 100,0 -129,4
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KAPITALSTRUKTUR


Langfristig verfügbares Kapital


Eigenkapital


Ver-


31.12.2014 31.12.2013 änderung 


T€ T€ T€


Gezeichnetes Kapital 951,7 18,4 951,7 18,0 0,0


Gewinnrücklagen 142,3 2,8 130,6 2,5 11,7


Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


1.094,0 21,2 1.082,3 20,5 11,7


Sonderposten für Zuschüsse


zum Sachanlagevermögen 3.974,9 77,1 4.104,3 77,6 -129,4


5.068,9 98,3 5.186,6 98,1 -117,7


Mittel-/kurzfristig verfügbares Kapital


Fremdkapital


Rückstellungen


- sonstige Rückstellungen 59,6 1,2 65,8 1,2 -6,2


Verbindlichkeiten


- Verbindlichkeiten gegenüber


und Leistungen 25,8 0,5 30,2 0,6 -4,4


- sonstige Verbindlichkeiten 2,4 0,0 3,5 0,1 -1,1


28,2 0,5 33,7 0,7 -5,5


87,8 1,7 99,5 1,9 -11,7


Rechnungsabgrenzungsposten 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0


Gesamtkapital 5.158,0 100,0 5.287,4 100,0 -129,4
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Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um T€ 129,4 auf


T€ 5.158,0 verringert. Diese Minderung resultiert im Wesentlichen aus der Minderung des


Anlagevermögens um T€ 163,3.


Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen ist von 88,8 %


in dem Vorjahresabschluss auf 87,8 % zum 31.12.2014 aufgrund des geminderten Anla-


gevermögens leicht zurückgegangen.


Der Buchwert des Anlagevermögens verringerte sich (um T€ 163,3) im Wesentlichen auf-


grund der Zugänge in Höhe von T€ 4,3. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von


T€ 167,6 gegenüber.


Das mittel- und kurzfristige Vermögen hat sich um T€ 37,0 auf nunmehr


T€ 624,1 erhöht, was im Wesentlichen auf den Anstieg der liquiden Mittel um T€ 31,5,


der Vorräte um T€ 2,2 und der sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 5,1 zurück-


zuführen ist. Dem gegenüber stehen niedrigere Forderungen aus Lieferungen und


Leistungen (um T€ 1,8).


Die bilanzielle Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes beträgt zum Abschlussstichtag


21,2 % des insgesamt gesunkenen Gesamtkapitals.


Der Sonderposten für Investitionszuschüsse stellt den Gegenposten für alle bezu-


schussten aktivierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar. Der Sonderpos-


ten für Investitionszuschüsse minderte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 129,4, da der


Auflösung (T€ 129,4) keine Zuführungen aus Investitionszuschüssen (T€ 0,0) gegenüber-


standen.


Das mittel- und kurzfristige Fremdkapital hat sich um T€ 11,7 vermindert und betrifft


im Wesentlichen sonstige Rückstellungen (um T€ 6,2) für Personalkosten und um


T€ 5,5 geringere stichtagsbedingte Verbindlichkeiten.


Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen T€ 1,3. Sie resultieren aus


vorausgezahlten Heimkosten und Mieten.
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2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)


Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf


der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß


DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 21) zur Kapitalflussrechnung erstellt:


2014 2013


T€ T€


1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 11,8 40,8


2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +/- 167,6 167,5


3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen +1- -6,2 13,7


4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Sonderposten) +/- -129,4 -129,4


5. GewinnNerlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -/+ 0,0 0,0


6. Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und -/+ -2,4 5,7


Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder


Finanzierungstätigkeit)


7. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen


sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)


+/- -5,6 -7,3


8. Ein-/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten +/- 0,0 0,0


9. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit = 35,8 91,0


10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens + 0,0 0,0


11. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -4,3 -18,9


12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen + 0,0 0,0


Anlagevermögens


13. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 0,0 0,0


14. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens + 0,0 0,0


15. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,0 0,0


16. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen


Geschäftseinheiten + 0,0 0,0


17. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen


Geschäftseinheiten 0,0 0,0


18. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen


Finanzdisposition + 0,0 0,0


19. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen


Finanzdisposition 0,0 0,0


20. Cashflow aus der Investitionstätigkeit = -4,3 -18,9


21. Einzahlungen aus Zuschüssen und Einlagen des Gesellschafters + 0,0 0,0
22. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter 0,0 0,0


(Minderung Kapitalrücklage)


23. Einzahlungen aus der Begebung von Anteilen und aus der Aufnahme von + 0,0 0,0


(Finanz-)Krediten


24. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten 0,0 0,0


25. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit = 0,0 0,0


26. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 31,5 72,1


27. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds +/- 0,0 0,0


28. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode + 471,0 398,9


29. Finanzmittelfonds am Ende der Periode = 502,5 471,0


Wir weisen darauf hin, dass der Finanzmittelfonds eine stichtagsbezogene Betrach-


tung ist, dem entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber stehen.
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3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)


Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der


Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2014 und 2013 zeigt folgendes Bild der Er-


tragslage:


2014 2013


oh


Veränderung


ERGEBNISSTRUKTUR T€ T€ T€


Umsatzerlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen 1.674,0 70,7 1.625,1 70,8 48,9


sonstige Umsatzerlöse 693,5 29,3 671,4 29,2 22,1


Gesamtleistung 2.367,5 100,0 2.296,5 100,0 71,0


Materialaufwendungen -418,0 -17,7 -424,4 -18,5 6,4


Personalaufwand -1.794,5 -75,8 -1.725,6 -75,1 -68,9


Rohertrag 155,0 6,5 146,5 6,4 8,5


sonstige betriebliche Erträge 7,0 0,3 20,4 0,9 -13,4


Auflösung Sonderposten 129,4 5,5 129,4 5,6 0,0


Abschreibungen -167,6 -7,1 -167,8 -7,3 0,2


sonstige betriebliche Aufwendungen -118,5 -5,0 -107,8 -4,7 -10,7


Betriebsergebnis 5,3 0,2 20,7 0,9 -15,4


Finanzergebnis +6,6 0,3 +7,7 0,3 -1,1


außerordentliches Ergebnis -0,1 0,0 +12,4 0,5 -12,5


Ergebnis der


gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11,8 0,5 40,8 1,8 -29,0


ergebnisabhängige Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Jahresergebnis 11,8 0,5 40,8 1,8 -29,0
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Die Umsatzerlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen stiegen um T€ 48,9 auf


T€ 1.674,0. Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhten sich um T€ 22,1 auf T€ 693,5, ins-


besondere aufgrund von Erstattungen der Personalkosten durch das Arbeitsamt in


Höhe von T€ 12,8 und aufgrund höherer Erträge aus Unterkunft und Verpflegung.


Somit erhöhte sich die Gesamtleistung um T€ 71,0 auf T€ 2.367,5.


Die Materialaufwendungen minderten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 6,4.


Dem gegenüber stieg der Personalaufwand im Wesentlichen tarifbedingt um T€ 68,9.


Der Rohertrag verbesserte sich somit gegenüber dem Vorjahr um -1-€ 8,5.


Die sonstigen betrieblichen Erträge minderten sich um T€ 13,4 aufgrund Wegfall der


Entschädigungen Hochwasser Aken gegenüber dem Vorjahr.


Das Betriebsergebnis in Höhe von T€ 5,3 minderte sich gegenüber dem Vorjahr um


T€ 15,4.


Aufgrund des um T€ 13,6 niedrigeren außerordentlichen Ergebnisses hat sich das


Jahresergebnis um T€ 29,0 auf T€ 11,8 gemindert.
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E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags


Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die mit dem Auftraggeber


vereinbart wurden und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder Lagebericht


beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.


Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG


Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2


HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finan-


zen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS


720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.


Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der


erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen


Vorschriften und den Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung geführt worden sind.


Die erforderlichen Feststellungen haben wir im Einzelnen in der Anlage 9 dargestellt.


Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben,


die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-


schäftsführung von Bedeutung sind.


Die Ordnungsmäßigkeitsprüfung der Geschäftsführung betrifft die Einhaltung der ge-


setzlichen Bestimmungen, der Beschlüsse der Aufsichtsgremien, der Geschäfts-


führungsbeschränkungen aufgrund der Eigenbetriebssatzung sowie die Einhaltung des


Wirtschaftsplans.


Die Wirtschaftlichkeitsprüfung erstreckt sich darauf, ob die Geschäfte mit der erforder-


lichen Sorgfalt geführt worden sind in Übereinstimmung mit Gesetz und der Satzung


sowie den Beschlüssen des Heimausschusses und des Stadtrats.


Soweit im Rahmen der Durchführung der Jahresprüfung beurteilt werden kann, waren


im Berichtsjahr keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abge-


wickelten Geschäfte zu verzeichnen sowie erkennbare wesentliche Fehldispositionen


festzustellen.


Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 53 HGrG gab zu Beanstandungen


keinen Anlass.
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung


Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich als verantwortlicher Wirt-


schaftsprüfer dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 (Anlagen 1 bis 3) und dem


Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 (Anlage 4) des Eigenbetriebes „Städtisches


Pflegeheim Am Lutzepark" unter dem Datum vom 28. Mai 2015 den folgenden unein-


geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:


„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers


Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung


sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen-


betriebes „Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" für das Geschäftsjahr vom 1. Januar


bis zum 31. Dezember 2014. geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-


abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen


in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes. Meine Aufgabe ist


es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den


Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzu-


geben.


Ich habe die Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut


der Wirtschaftsprüfer (IDVV) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-


schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,


dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-


abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch


den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-


lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der


Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das


wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über


mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des


rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-


ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von


Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-


rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-


wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-


richts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage


für meine Beurteilung bildet.


Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-


spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-


tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-


sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.


Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-


treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der


künftigen Entwicklung zutreffend dar."


Der vorstehende Prüfungsbericht wird erstattet in Übereinstimmung mit den gesetzlichen


Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschluss-


prüfungen (IDW PS 450).


Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses


Prüfungsberichts bedarf der vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder


Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten


Fassung abweichenden Form bedarf (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen)


es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert


oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.


Der Prüfungsbericht wird gemäß § 321 Abs. 5 HGB sowie § 32 WPO wie folgt unter-


zeichnet.


Dessau-Roßlau, 28. Mai 2015


Dipl.-ök. Sylvia Hoffmann


Wirtschaftsprüferin
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Anlagen
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Bilanz zum 31. Dezember 2014


31.12.2014 31.12.2013
AKTIVSEITE


A. Anlagevermögen


I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11,53 11,53


II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte


mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 4.422.226,84 4.553.011,84


2. Technische Anlagen 53.326,00 65.336,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 54.903,02 75.417,02


4.530.455,86 4.693.764,86


Anlagevermögen gesamt 4.530.467,39 4.693.776,39


B. Umlaufvermögen


I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 13.913,86 11.658,63


II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 97.100,44 98.886,78
2. sonstige Vermögensgegenstände 10.641,24 5.489,99


107.741,68 104.376,77
III. Kassenbestand und


Guthaben bei Kreditinstituten 502.499,80 470.965,49


Umlaufvermögen gesamt 624.155,34 587.000,89


C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.482,52 6.614,88


Summe Aktivseite 5.158.105,25 5.287.392,16
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Bilanz zum 31. Dezember 2014


31.12.2014 31.12.2013
PASSIVSEITE


A. Eigenkapital


I. Kapitalrücklagen 951.747,59 951.747,59
II. Gewinnrücklagen


1. Verwendete zweckgebundene Rücklagen 56.174,55 52.151,76
2. Betriebsmittelrücklage 86.171,30 78.436,40


III. Bilanzgewinn 0,00 0,00
1.094.093,44 1.082.335,75


B. Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen zur Finanzierung
des Sachanlagevermögens


Sonderposten aus öffentlichen Förder-
mitteln für Investitionen 3.974.916,66 4.104.280,82


C. Rückstellungen


Sonstige Rückstellungen 59.595,97 65.754,00


D. Verbindlichkeiten


1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25.782,01 30.185,68
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.395,02 3.524,81


- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)
- davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)


Verbindlichkeiten gesamt 28.177,03 33.710,49


E. Rechnungsabgrenzungsposten 1.322,15 1.311,10


Summe Passivseite 5.158.105,25 5.287.392,16







„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark”


Gewinn- und Verlustrechnung


für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014


2014 2013


1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen 1.674.043,09 1.625.108,14


2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 500.964,18 489.662,71


3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen 64.462,50 61.354,69


4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investi-


tionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 115.297,51 120.414,38


5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 12.765,64 0,00


6. Sonstige betriebliche Erträge 6.962,50 20.420,63


2.374.495,42 2.316.960,55


7. Personalaufwand


a) Löhne und Gehälter


b) soziale Abgaben und Aufwendungen


für Altersversorgung


davon für Altersversorgung € 50.353,06


1.469.606,57


324.846,14


1.415.753,03


309.802,51


(Vorjahr: € 46.287,90)


8. Materialaufwand


a) Lebensmittel 132.906,02 134.421,11


b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 15.705,83 13.943,80


c) Wasser, Energie, Brennstoffe 104.922,29 109.989,29


d) WirtschaftsbedarfNerwaltungsbedarf 164.449,98 166.015,74


9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 6.886,69 6.741,93


10. Steuern, Abgaben, Versicherung 30.586,16 28.003,84


11. Mieten, Pacht, Leasing 8.307,05 10.925,24


2.258.216,73 2.195.596,49


12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten


für Zuschüsse zum Anlagevermögen 129.364,16 129.364,16


13. Abschreibungen


a) Abschreibungen auf Sachanlagen und


immaterielle Vermögensgegenstände 167.578,69 167.553,07


b) Abschreibungen auf Forderungen 0,00 271,00


14. Aufwendungen für Instandhaltung und


Instandsetzung 72.855,39 62.245,52


111.069,92 100.705,43


15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.621,44 7.748,92


16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.830,21 28.407,55


17. Außerordentliche Erträge 4.626,20 16.235,19


18. Außerordentliche Aufwendungen 4.738,64 3.903,52


19. Weitere Erträge 39,92 68,17


20. Außerordentliches Ergebnis -72,52 12.399,84


21. Jahresüberschuss 11.757,69 40.807,39


22. Entnahmen aus Gewinnrücklagen


aus Betriebsmittelrücklagen 74.413,61 37.629,01


23. Einstellungen in Gewinnrücklagen


in Betriebsmittelrücklagen 86.171,30 78.436,40


24. Bilanzergebnis 0,00 0,00


Anlage 2
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Anhang


für das Geschäftsjahr 2014


gemäß §§ 264 und 284 bis 288 HGB


des Eigenbetriebes


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"
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Anhang


für das Geschäftsjahr 2014


gemäß §§ 264 und 284 bis 288 HGB


Bei den Angaben wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288


HGB Gebrauch gemacht.


A. Angaben der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und


Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist nach § 4 der Verordnung über die


Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buch-


führungsverordnung - PBV) und nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetz-


buchs (HGB) aufgestellt worden. Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und


Verlustrechnung erfolgen unter Beachtung des § 4 Absatz 1 und 5 der PBV und der


Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften sowie der Grundsätze ordnungsmäßi-


ger Buchführung.


1. Anlagevermögen


Das Anlagevermögen ist grundsätzlich mit Anschaffungs-/Herstellungskosten unter


Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.


Das Grundstück in der Langen Straße 38 wurde von der Stadt Köthen an das Pflege-


heim übertragen, dieses wurde mit dem Wert laut Bodenrichtwertkarte aktiviert.


Die Abschreibungszeiträume für das bewegliche Anlagevermögen entsprechen grund-


sätzlich den steuerlichen AfA-Tabellen und betragen je nach betrieblicher Nutzungs-


dauer 2 bis 10 Jahre. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von 150,00 €


bis 1.000,00 € zuzüglich Umsatzsteuer werden im Jahr des Zugangs entsprechend der


Vorschrift des § 6 Absatz 2a EStG in einem Sammelposten zusammengefasst, der im


betreffenden Geschäftsjahr und in den darauffolgenden vier Geschäftsjahren zu jeweils


1/5 abgeschrieben wird. Der Zugang der geringwertigen Anlagegüter wird bei der Ent-


wicklung des Anlagevermögens (Anlage 1 zum Anhang) nach Ende des fünfjährigen Ab-


schreibungszeitraumes als Abgang behandelt. Abgänge werden zeitanteilig abge-


schrieben.
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Von der Bewertungsfreiheit des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Höhe von 0,00 € Gebrauch


gemacht.


2. Umlaufvermögen


Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren


Risiken durch angemessene Abwertung Rechnung getragen. Die Forderungen und


sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert; davon haben 720,00


€ eine Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren und 107.021,68 € eine Restlaufzeit bis zu


einem Jahr.


Für den Bedarf an Wäsche und Geschirr wurde ein Festwert gebildet, der unter der


Position Vorräte erfasst ist. Lebensmittel und sonstige Verbrauchsmaterialien wurden


per Stichtagsinventur körperlich aufgenommen.


3. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen


In den Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sach-


anlagevermögens wurden Investitionszuschüsse eingestellt, die für aktivierungsfähige


Maßnahmen verwendet wurden. Sie stellen den Finanzierungsgegenwert zu den unter


dem Anlagevermögen ausgewiesenen Buchwerten jener Anlagegüter dar, die mit den


Investitionszuschüssen beschafft wurden. Der Sonderposten wird jährlich ertragswirk-


sam in der Höhe aufgelöst, die dem Betrag der Abschreibungen der mit den Zuschüs-


sen finanzierten Anlagegüter entspricht. Damit werden diese Abschreibungen im Jah-


resabschluss neutralisiert.


4. Rückstellungen


Rückstellungen werden in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt. Aufgrund


der derzeitigen Altersstruktur des Personals der Einrichtung wurde keine Rückstellung


für Altersteilzeit gebildet.
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Ferner wird auch keine Rückstellung für Archivierungskosten gebildet, da die Archivie-


rung von der Stadt Köthen übernommen wird und der Einrichtung somit keine Kosten


entstehen.


5. Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Zahlungsbetrag angesetzt. Alle in der Bilanz


zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis


zu einem Jahr.


Nach § 251 HGB in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 3 PBV und Anlage 1 PBV Anga-


be pflichtigen Haftungsverhältnisse und Eventualverbindlichkeiten aus Ansprüchen auf


Erstattung von Fördermitteln liegen nicht vor.


6. Gewinn- und Verlustrechnung


In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Abschreibungen auf Basis historischer


Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird


nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.
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B. Erläuterungen zum Jahresabschluss 


Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2014


(alle Angaben in Euro)


1. Verbindlichkeiten aus Lie-


Gesamt-


betrag


mit einer Restlaufzeit von Jahren


bis zu 1 1 bis 5 über 5


ferungen und Leistungen 25.782,01 25.782,01 0,00 0,00


2. sonstige Verbindlichkeiten 2.395,02 2.395,02 0,00 0,00


Stand 31.12.2014 28.177,03 28.177,03 0,00 0,00


Stand 31.12.2013 (Vorjahr) 33.710,49 33.710,49 0,00 0,00


Zum 31. Dezember 2014 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Steuern oder der so-


zialen Sicherheit.


Entwicklung der Gewinnrücklagen — Betriebsmittelrücklagen


2014


EUR


2013


EUR


Stand am 01.01. 78.436,40 37.629,01


Entnahmen -78.436,40 -37.629,01


Einstellungen 86.171,30 78.436 40


Stand am 31.12. 86.171,30 78.436,40
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C. Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung


Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG


Sie betreffen im wesentlichen Erlöse aus Pflegeleistungen der stationären Altenhil-


feeinrichtung.


Erträge aus Unterkunft und Verpflegung


Hierunter sind Erträge aus sogenannten Hotelkosten der Bewohner aller Pflegestufen


ausgewiesen.


Erträge aus der gesonderten Berechnung von


Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen


Hierunter werden entsprechend den Vorschriften der PBV die Erträge aus gesonderter


Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen in der stationären Al-


tenhilfe ausgewiesen.


Zuweisungen und Zuschüsse zu den Betriebskosten 


Hierunter sind die Zuschüsse der öffentlichen Hand erfasst.


Sonstige betriebliche Erträge


Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im wesentlichen Erstattungen für Inkon-


tinenzmaterial und aus Versicherungsleistungen für Schäden.


Personalaufwand


Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für das eigene Personal. Der im Jah-


resdurchschnitt 2014 vorhandene Personalbestand betrug 42,51 Vollkräfte (Vorjahr:


41,12 Vollkräfte).
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Materialaufwand


Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Lebensmittel, medizinischen, therapeuti-


schen und pflegerischen Sachbedarf, Betreuungsleistungen, Wasser und Abwasser,


Energie und Brennstoffe sowie Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf enthalten.


Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 


Es handelt sich um Aufwendungen für die dezentrale Gehaltsabrechnung.


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 


Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind die Auflösungen der Sonder-


posten in Höhe der jährlichen Abschreibung auf den Zuschuss finanzierten Anteil des


Anlagevermögens.


Außerordentliche Erträge


In den außerordentlichen Erträgen von 4.626,20 € sind periodenfremde Erträge im


Wesentlichen für die Erstattung der Lohnkosten für Frau Kunze, Monat Dezember


2013, durch die Agentur für Arbeit in Höhe von 1.894,66 € sowie die Erstattung von


Beiträgen der ZVK aus dem Jahr 2012 in Höhe von 384,54 € enthalten. Weiterhin wur-


den Nachzahlungen an den AV Köthen für die Jahre 2009 bis 2012 in Höhe von


2.277,61 € zurück erstattet.


Außerordentliche Aufwendungen


Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in


Höhe von 4.738,64 €.


Darin sind im Wesentlichen enthalten:


- 500,00 € Spende für Malzirkel (Kauf von Bilderrahmen)


- 3.561,49 € Nachzahlungen Abfallgebühren 2013


- 400,00 € Fahrten HB Dezember 2013 Rathaus-Center mit DRK


- 176,00€ Seminar Mitarbeiter Dezember 2013
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D. Sonstige Angaben


Unternehmensorgane


Heimleiterin: 


Annemarie Reinfeld


Heimausschuss 


Vorsitzender: Herr Alexander Frolow


Herr Dr. Wolfgang Gahler


Frau Corinna Schrader


Herr Rüdiger Buchheim


Herr Jürgen Gewinner


Frau Kerstin Berlin


Frau Martina Mette


Frau Renate Schmidt


Frau Annette Gottschlich


Köthen (Anhalt), den 28. Mai 2915


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


Reinfeld


Heimleiterin







Anlage 1 zum Anhang


"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark". Köthen (Anhalt)


- Eigenbetrieb der Stadt Köthen - 


Anlagennachweis gemäß e 4 Absatz 1 Nr. 3 PBV


Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:


ENTWICKLUNG DER ANSCHAFFUNGSWERTE ENTWICKLUNG DER ABSCHREIBUNGEN RESTBUCHWERTE
Abschrei-


I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE


Anfangs-
bestand
EUR


Zugang
EUR


Abgang
EUR


Endstand
EUR


Anfangs-
bestand
EUR


bungen des
Geschäfts-


jahres
EUR


Entnahme
für


Abgänge
EUR


Umbuchung
EUR


Endstand
EUR


Stand
am


31.12.2014
EUR


Stand
am


31.12.2013
EUR


EDV-Programme 23.466,41 0,00 0,00 23.466,41 23.454,88 0,00 23.454,88 11,53 11,53
II. SACHANLAGEN


1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 6.184.362,05 0,00 0,00 6.184.362,05 1.631.350,21 130.785,00 0,00 1.762.135,21 4.422.226,84 4.553.011,84


1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen 6.184.362,05 0,00 0,00 6.184.362,05 1.631.350,21 130.785,00 0,00 0,00 1.762.135,21 4.422.226,84 4.553.011,84
2.1. Technische Anlagen 174.896,41 0,00 0,00 174.896,41 109.560,41 12.010,00 0,00 121.570,41 53.326,00 65.336,00
2.2. darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen 174.896,41 0,00 0,00 174.896,41 109.560,41 12.010,00 0,00 121.570,41 53.326,00 65.336,00
3.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 859.047,69 4.269,69 0,00 863.317,38 783.630,67 24.783,69 0,00 808.414,36 54.903,02 75.417,02
3.2. darunter: in Betriebsbauten, Außenanlagen,


GWG's und Festwerte in Betriebsbauten 859.047,69 4.269,69 0,00 863.317,38 783.630,67 24.783,69 0,00 808.414,36 54.903,02 72.534,88
4. Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7.218.306,15 4.269,69 0,00 7.222.575,84 2.524.541,29 167.578,69 0,00 0,00 2.692.119,98 4.530.455,86 4.693.764,86


7.241.772,56 4.269,69 0,00 7.246.042,25 2.547.996,17 167.578,69 0,00 0,00 2.715.574,86 4.530.467,39 4.693.776,39
darunter: Summe der Positionen 1.2., 2.2. und 3.2. 7.218.306,15 4.269,69 0,00 7.222.575,84 2.524.541,29 167.578,69 0,00 0,00 2.692.119,98 4.530.455,86 4.690.882,72







"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark", Köthen (Anhalt)


- Eigenbetrieb der Stadt Köthen -


Fördernachweis gemäß 4 Absatz 1 Nr. 3 PBV
Nachweis der Förderung nach Landesrecht (Fördernachweis)


Die Zusammensetzung und Entwicklung des mit öffentlichen Fördermitteln finanzierten Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:


ENTWICKLUNG DER GEFÖRDERTEN ENTWICKLUNG DER GEFÖRDERTEN
ANSCHAFFUNGSWERTE


Anlage 2 zum Anhang


ABSCHREIBUNGEN RESTBUCHWERTE


Abschrei-


bungen des Entnahme Stand Stand
Anfangs- Anfangs- Geschäfts- für am am
bestand Zugang Abgang Endstand bestand jahres Abgänge Endstand 31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


SACHANLAGEN
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte


mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 5.635.348,13 5.635.348,13 1.531.067,31 124.684,51 1.655.751,82 3.979.596,31 4.104.280,82


1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen 5.635.348,13 0,00 0,00 5.635.348,13 1.531.067,31 124.684,51 0,00 1.655.751,82 3.979.596,31 4.104.280,82
2.1. Technische Anlagen 71.735,35 0,00 71.735,35 71.735,35 4.679,65 0,00 76.415,00 - 4.679,65 0,00
2.2. darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen 71.735,35 0,00 0,00 71.735,35 71.735,35 4.679,65 0,00 76.415,00 - 4.679,65 0,00
3.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 590.399,58 590.399,58 590.399,58 0,00 590.399,58 0,00 0,00
3.2. darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen


GWG's und Festwerte in Betriebsbauten 590.399,58 0,00 0,00 590.399,58 590.399,58 0,00 0,00 590.399,58 0,00 0,00


6.297.483,06 0,00 0,00 6.297.483,06 2.193.202,24 129.364,16 0,00 2.322.566,40 3.974.916,66 4.104.280,82


darunter: Summe der Positionen 1.2., 2.2. und 3.2. 6.297.483,06 0,00 0,00 6.297.483,06 2.193.202,24 129.364,16 0,00 2.322.566,40 3.974.916,66 4.104.280,82
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Lagebericht zum Jahresabschluss 2014
„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Köthen


A. Darstellung des Geschäftsverlaufs


Das „Städtische Pflegeheim Am Lutzepark" verfügte im Geschäftsjahr 2014 über insgesamt
80 anerkannte Pflegeplätze. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung betrug 99,35 %; sie
hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig gesenkt.


Übersicht Belegung: Auslastungsgrad in Prozent - einschließlich der Krankenhaustage


Zeitraum: Januar - Juni 2014


Jan Febr. März April Mai Juni


Bewohneranzahl 81,00 78,21 79,19 79,27 80,65 80,17
Auslastungsgrad 101,25% 97,76% 98,99% 99,08% 100,81% 100,21%


Zeitraum: Juli - Dezember 2014
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. gesamt


Bewohneranzahl 80,19 79,81 80,07 79,06 78,80 77,35 79,48
Auslastungsgrad 100,24% 99,76% 100,08% 98,83% 98,50% 96,69% 99,35%


Das Durchschnittsalter der Bewohner betrug am Stichtag 31.12.2014 84,30 Jahre.
Zum Stichtag 31.12.2014 wohnten 67 Frauen und 12 Männer in der Einrichtung.


Gesamtzugänge 2014
Auszüge/Sterbefälle


30 Bewohner
32 Bewohner


Pflegestufe Zugänge Sterbefälle


Pflegestufe 1 12 3
Pflegestufe II 18 17
Pflegestufe III 0 12
Pflegestufe III Härtefälle 0
Gesamt: 30 32


Bewohner zwischen 100 und darüber 0
Bewohner zwischen 90 99 24
Bewohner zwischen 80 89 37
Bewohner zwischen 70 79 11
Bewohner zwischen 60 69 5
Bewohner zwischen 50 59 2
Gesamt 79
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Gestellte Anträge auf Höherstufung: 26 Genehmigt: 22


Pflegestufe Bewohner alt Bewohner neu Bewohner neu Bewohner
Anzahl


Bewohner
Anzahl


Anzahl Pflegestufe II Pflegestufe III verblieben abgelehnt


Pflegestufe 1 17 11 3 3 3
Pflegestufe II 9 8 1 1
Gesamt: 26 11 11 4 4


Pflegestufen jahresdurchschnittlich: 2014


Wohnbereiche
Pflegestufen 2014


Pflegestufe I Pflegestufe II Pflegestufe III Härtefälle Summe


Wohnbereich 1
Wohnbereich 2
Wohnbereich 3


8,16
6,99
9,83


13,51
15,66
11,38


4,68
3,92
5,34


0,00
0,00
0,00


26,36
26,57
26,56


Summe 24,99 40,55 13,94 0 79,49
Verteilung in % 31,44% 51,02% 17,54% 0,00% 100,00%


Freie Betten 0,51


Auslastung 99,36% 1
Anzahl der Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz 47


fehlende Erlöse wegen 25 % Kürzung


Vergleich zu 2013


Pfle estufen ahresdurchschnittlich: 2013


-6.974,22


Wohnbereiche
Pflegestufen 2013


Pflegestufe
I


Pflegestufe
II


Pflegestufe
III


Härtefälle
Summe


Wohnbereich 1
Wohnbereich 2
Wohnbereich 3


5,70
8,85
9,36


16,35
15,52
1206,


4,56
1,93
5,06


0,00
0,00
0,00


26,61
26,30
26,48


Summe 23,91 43,93 11,55 0,00 79,39
Verteilung in % 30,12% 55,33% 14,55% 0,00% 100,00%


Freie Betten 0,61


Auslastung 99,23%
Anzahl der Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz 50


Fehlende Erlöse durch Kürzung bei Krankenhausaufenthalt der Bewohner -5.312,09 €
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Das Geschäftsjahr 2014 wird mit einem Überschuss von 11.757,69€ abgeschlossen. Der Jah-
resüberschuss wird in zweckgebundene Rücklagen für Investitionen entsprechend dem be-
schlossenen Investitionsplan und in Betriebsmittelrücklagen für periodisch wiederkehrende
Aufwendungen eingestellt. Damit wird den Vorschriften der Abgabenordnung entsprochen.
Die Verwendung des Jahresergebnisses 2014 erfolgt vorbehaltlich eines entsprechenden Be-
schlusses durch das zuständige Organ.


Die Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung waren für den
Zeitraum 01.05.2013 bis 31.04.2014 festgeschrieben.


Vereinbarte Pflegesätze ab 01.05.2014 bis 31.05.2015


Pflegestufe I 47,99 €
Pflegestufe II 60,48£
Pflegestufe III 70,56£


Unterkunft 10,52€
Verpflegung 7,01 £


Personalbemessung:


Pflegestufe I 1: 3,67
Pflegestufe II 1: 2,68
Pflegestufe III 1: 2,20


Der Investitionskostensatz betrug bis 28.02.2015 3,88 € je Pflegetag. Für die Berechnung
der Investitionskostenumlage wird die Auslastung des Vorjahres zugrunde gelegt.


Die in 2014 durchgeführten Investitionen wurden ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert.


Die Investitionssumme beläuft sich auf 4.269,69 €. Es entfallen auf:


EUR
Technische Ausstattung in Betriebsbauten 0
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 0
Einrichtung medlpfleger. Bereich 0
Einrichtung im Wirtschaftsbereich 0
Einrichtung im Verwaltungsbereich 3.623,79
Geringwertige Anlagegüter und GWG-Sammelposten 645,90


Gesamt: 4.269,69


Es wurden zum Beispiel angeschafft:


• Travelline Ultrabook
• BBD-Intel Core/PC


1.743,59 €
1.880,20€
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Im Jahr 2014 wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 167.578,69 € vorgenommen.
Davon entfielen auf:


• Gebäude, Außenanlagen 130.785,00 €
• Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 e
• Technische Anlagen 12.010,00€
• Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 24.783,69 €


Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2014 gab es keine offenen Prozesse.


In 2014 fanden insgesamt 3 Heimausschusssitzungen statt.


B. Personal- und Sozialbereich


Der im Jahresdurchschnitt 2014 vorhandene Personalbestand, einschließlich geringfügig Be-
schäftigter und Mitarbeiterinnen im Freiwilligen Sozialen Jahr, betrug 42,51 Vollzeitkräfte
(Vorjahr: 41,12 Vollzeitkräfte). Das sind 1,39 VZK mehr als im Vorjahr.


Der Personalaufwand beträgt 1.794.452,71 €. Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr zeigt
nachfolgende Übersicht:


2014 2013 Veränderun
%


Löhne und Gehälter 1.469.606,57 1.415.753,03 53.853,54 3,81
Sozialausgaben 324.856,14 309.802,51 15.043,63 4,86


Gesamtausgaben/ Verände-
rungen


1.794.452,71 1.725.555,54 68.897,17 3,99


Die Übersicht zeigt: die Personalaufwendungen für 2014 betrugen 1.794.452,71 €. Es wurden
68.897,17€ mehr als im Vorjahr ausgegeben, davon 31.833,00€ für nicht verhandelte Perso-
nalkosten. Ursache für die nicht geplanten Einstellungen waren: Angekündigte Krankenaus-
fälle von 2 Mitarbeiterinnen (geplante OP nach Arbeitsunfall einer Pflegefachkraft und Klini-
kaufenthalt einer Pflegefachkraft wegen Depressionen).


Davon wurden für die vorzeitige Einstellung und Einarbeitung einer neuen Mitarbeiterin als
Wohnbereichsleitung 16.573,00 €, für die zusätzliche Einstellung eines Mitarbeiters als
Wohnbereichshelfer 6.540 € und 8.719,00 € Eigenanteil für eine über das Arbeitsamt und den
Landkreis geförderte Maßnahme ausgegeben. Diese Kosten waren nicht eingeplant und gin-
gen zu Lasten der geplanten Investitionen.


Die Mitarbeiter werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) vergütet.


Tarifeinigung vom 01.04.2014


Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst haben sich in der dritten Verhandlungsrunde auf ei-
nen Tarifabschluss verständigt. Die Einigung sieht Gehaltssteigerungen von 3,0 Prozent ab
März 2014 (mindestens 90,00 €) und weitere 2,4 Prozent ab März 2015 vor.
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Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Der Mindestbetrag von 90,00 € bei Vollzeitbeschäftigten ent-
spricht einer zusätzlichen Erhöhung von 0,3 Prozent. Ein Sockelbetrag - wie von den Ge-
werkschaften gefordert - wurde nicht vereinbart.


Durch den Mindestbetrag steigen die Gehälter der unteren Entgeltgruppen über die Laufzeit
im Extremfall um bis zu 8,2 Prozent. Der geforderte Sockelbetrag hätte zu Steigerungen von
bis zu 10,2 Prozent geführt.


Vor dem Hintergrund der bislang noch nicht geschlossenen Verhandlungen zu einer Entgelt-
ordnung zum TVöD für den Bereich VKA ist der Tarifvertrag über eine einmalige Pauschal-
zahlung 2012 und 2013 (VKA) vom 01. März 2012 für die Jahre 2014 und 2015 mit der
Maßgabe verlängert worden, dass die einmalige Pauschalzahlung nicht wie bisher 300,00 €,
sondern jeweils 360,00 € beträgt.


Durch die Gehaltssteigerungen steigen selbstverständlich auch die Zuschläge für Sonntags-
und Nachtdienste sowie für Feiertage u. ä.


ab 01. März 2014 um 3,0 Prozent
ab 01. März 2015 um 2,4 Prozent


Im Jahr 2014 fanden 25 interne Weiterbildungsveranstaltungen für alle Mitarbeiter des Hau-
ses statt, davon 13 für Mitarbeiter der Hauswirtschaft und Küche sowie 12 für Mitarbeiter der
Pflege und Ergotherapie.
Die durchschnittliche Beteiligung der Mitarbeiter der Pflege- und Ergotherapie lag bei insge-
samt 16,24 Mitarbeiter pro Veranstaltung, in der Hauswirtschaft bei 6,43 Mitarbeiter pro Ver-
anstaltung.
An 6 externen Weiterbildungsveranstaltungen nahmen durchschnittlich 5,38 Mitarbeiter teil.


Zwei Mitarbeiterinnen befinden sich bis August 2016 noch in der Ausbildung zur Altenpfle-
gerin.


C. Qualitätssicherung


Ein engagiertes und qualifiziertes Team von Pflege- und Betreuungskräften sowie hauswirt-
schaftlich ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben die Aufgabe, die Bewohne-
rinnen und Bewohner unseres Hauses rund um die Uhr darin zu unterstützen, ein selbstbe-
stimmtes Leben bei uns zu führen, ihre Selbständigkeit zu erhalten oder wieder herzustellen
und auf hohem Niveau zu halten. Ihre Arbeit basiert auf einem professionellen Pflegekonzept.
Die Pflege umfasst neben der Grund- und Behandlungspflege auch die soziale Betreuung. Ein
breit gefächertes Betreuungsprogramm bereichert den Alltag und fördert das Gemeinschafts-
leben. Mobilitätsfördernde Angebote runden das Leistungsspektrum ab.


Zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an die Qualität und zur Erfüllung unserer un-
ternehmensinternen Qualitätsziele haben wir in unserem Qualitätshandbuch das Qualitätsma-
nagementsystem nach §113 SGB XI beschrieben. Die Einhaltung und Wirksamkeit des Sys-
tems wird permanent und planmäßig überprüft. Unsere Qualitätsbeauftragten und der Quali-
tätszirkel sind um eine ständige Weiterentwicklung unseres Leistungsangebotes bemüht.


Ein wichtiger Teil der Qualitätssicherung und stetigen Verbesserung unserer Dienstleistungen
ist das Beschwerdemanagement.
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Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig und umfassend durch geeignete und zielgerichtete
Fort- und Weiterbildungen geschult, so dass eine angemessene Qualität der Betreuung ein-
schließlich der Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinisch-
pflegerischen Erkenntnisse gewährleistet ist.


Regelmäßige Befragungen der Bewohner, Angehörigen und Mitarbeiter geben uns Hinweise,
wo oder was noch verbessert werden kann.


Durchgeführte Qualitätsprüfungen/ Bereich Pflege und Hauswirtschaft Anzahl


Ernährung und Flüssigkeitsversorgung 3


Umgang mit Betäubungsmitteln 6


Umgang mit Medikamenten 2


Dokumentationsvisite 2


Beschwerdemanagement 2


Prozessbegleitung pflegerische Hilfskräfte 17


Pflegevisiten 39


Charta der Menschenrechte 12


Überprüfung Personalhygiene 6


Überprüfung Produkthygiene 6


Überprüfung Bewohnerzufriedenheit 3


Überprüfung Qualitätsziele 1


Überprüfung Umgebung Hauswirtschaft 3


Überprüfung Betriebshygiene 6


Überprüfung Notfallmanagement 9


Gesundheitsförderung der Mitarbeiter 1


Einarbeitung neuer Mitarbeiter 3


Qualitätsprüfung Reinigungsleistung 12


Überprüfung Schädlingsbekämpfung 6


Funktionskontrolle Brand- und Rauchschutztüren 12


17.01.2014 Prüfung Schwesternrufanlage


09.02.2014 Wartung und Prüfung Brand-und Rauchschutztüren
10.02.2014 Brandsicherheitsschau
28.02.2014 Lebensmittelüberwachung Küche und Wohnbereiche
18.03.2014 Wartung Aufzug


21.03.2014 Schwesternrufanlage
01.04.2014 Prüfung und Wartung — RWA1
03.04.2014 Legionellenuntersuchung
07.04.2014 Wartung Türen
08.04.2014 Prüfung Aufzug


1 RWA- Rauch-Wärme-Anlage







Anlage 4
Seite 7


10.04.2014 Hygieneüberprüfung/Steckbecken
26.05.2014 BMA2- Wartung
28.05.2014 Wartung und Prüfung der Brandschutztüren
10.06.2014 Brandsicherheitsschau
13.06.2014 Begehung Brandschutz/Brandschutzbeauftragter
24.06.2014 Überprüfung der Zweckbestimmung nach Artikel 52 PflegeVG
01.07.2014 Prüfung Aufzug
11.07.2014 BMA-Wartung
27.08.2014 Überwachung Trinkwasser
15.09.2014 Schwesternrufanlage
15.09.2014 Lebensmittelüberwachung
16.09.2014 Prüfung Aufzug
26.09.2014 BMA- Wartung
01.10.2014 Wartung Türen
15.10.2014 Prüfung Heimaufsicht
15.10.2014 Prüfung Aufzug
20.10.2014 Qualitätsprüfung Prüfung der Heimaufsicht nach dem Wohn- und Teilha-


begesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VVTG LSA)
14.11.2014 Prüfung Notbeleuchtung
24.11.2014 Wartung Aufzug
19.11.2014 Hausbegehung/Kontrolle Gesundheitsamt
08.12.2014 Begehung Brandschutz/Brandschutzbeauftragter
09.12.2014 Wartung Filter Raumlüfter
16.12.2014 Prüfung Medizinprodukte einschließlich Pflegebetten
17.12.2014 Schwesternrufanlage


Weitere Prüfungen:


Prüfung der Medikamente durch die Apotheken
Begehung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit


Im Ergebnis der Prüfungen wurden keine bzw. geringfügige Mängel festgestellt.


Der Qualitätszirkel der Einrichtung kam regelmäßig 1 Mal im Monat zusammen, um
sich mit Standards, evtl. Qualitätsmängeln, Risikomanagement, Beschwerdema-
nagement, Mitarbeiter- und Bewohnerbefragung zu befassen.


Weiterhin werden regelmäßig Dienstbesprechungen, Teamberatungen, Fallbespre-
chungen und Hygienevisiten durchgeführt. Im Rahmen des vorbeugenden Brand-
schutzes wurden 2 Begehungen vom Brandschutzbeauftragten durchgeführt und die
Mitarbeiter regelmäßig belehrt.


2 
BMA- Brandmeldeanlage
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Damit die Bewohner auch wissen,, wie sie sich im Brandfall zu verhalten haben, wur-
den auch sie belehrt und ihnen gezeigt, wo welche Stellplätze sind.


Die Prüfung der Einrichtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen er-
folgte am 20.10.2014. Die Qualität der Leistungen der Einrichtung wurde mit der No-
te 1,0 bewertet.


Pflege und


medizinische


Versorgung


Umgang mit


demenzkranken


Bewohnern


Soziale


Betreuung und


Alltagsgestaltung


Wohnen,


Verpflegung


Hauswirtschaft


und Hygiene


Gesamtergebnis


Rechnerisches


Gesamtergebnis


Befragung


der


Bewohner


MDK-


Prüfung


1,0


sehr gut


1,0


sehr gut


1,0


sehr gut


. 1,0


sehr gut


1,0


sehr gut


1,0


sehr gut


Die sehr gute Bewertung unserer Einrichtung durch den MDK steht für die Qualität
von Pflege und medizinischer Versorgung, sozialer Betreuung und hauswirtschaft-
licher Leistung unserer hochmotivierten und engagierten Mitarbeiter.


Der Landesdurchschnitt aller geprüften Einrichtungen liegt bisher bei 1,2. Das ist für
unser Bundesland Sachsen-Anhalt ein ausgezeichnetes Ergebnis.


Qualitätsprüfungen haben einen neuen Rahmen


Seit dem 01. Februar 2014 gelten die neuen Qualitäts-Prüfungsrichtlinien. Aufgrund
der geänderten Pflege- und Transparenzvereinbarung wurden sie überarbeitet und
vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigt. Somit liegt eine verbindliche
Handlungsleitlinie für die MDK3- Prüfer vor. Die neue Version wurde abgespeckt.


Bei den Prüffragen wurde deutlich gekürzt, wenn auch noch nicht ausreichend aus
der Sicht des bpa4.


3 MDK Medizinischer Dienst der Krankenkassen


4 bpa Bundesverband privater Anbieter
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Anzahl der Prüfkriterien im Vergleich:


QPR6 2009 QPR 2014


Anzahl Prüfkriterien ohne Unter-
punkte - ohne Bewohnerfragen-


135 112


Anzahl Prüfkriterien mit Unterpunk-
ten - ohne Bewohnerbefragungen-


295 181


PTVS 62008


Prüfkriterien ohne Be-
wohnerbefragungen


64


PTVS 2013


Prüfkriterien ohne Be-
wohnerbefragungen


59


Die Prüfkriterien ohne Unterpunkte wurden um 23 Kriterien reduziert, die Prüfkriterien
mit Unterpunkten um 114.


Für die Pflegeeinrichtung ist besonders die Auseinandersetzung mit der "Prüfanlei-
tung zum Erhebungsbogen zur Prüfung der Qualität" wichtig, da sich hier die Definiti-
on der mit der jeweiligen Prüffrage verbundenen Anforderung befindet. Die neue
QPR folgt damit der vorhergehenden und konzentriert sich auf die Beurteilung von
Kriterien der Struktur- und Prozessqualität. Gemessen wird damit auch künftig, wie
intensiv sich die Einrichtungen mit den Rahmenbedingungen und den Abläufen der
Versorgung, Betreuung und Pflege beschäftigt haben.


Die Mitarbeiter der Pflege sollen die Qualität der Pflegeleistungen als zentrale Frage
verstehen und sich bewusst auf die Prüfungen vorbereiten.


Es wird sehr viel deutlicher um die fachliche Darlegung durch die an der Versorgung
beteiligten Fachkräfte der Pflegeeinrichtung gehen und nicht wie bisher um die Dis-
kussion um angeblich notwendige, fehlende, überflüssige Kreuzchen und Häkchen in
der Pflegedokumentation.


Die Pflegefachkräfte müssen also gegenüber den Prüfern ihre Handlungen auch er-
klären und begründen können. Dies wird schon eine Herausforderung werden.


Nicht durchsetzen konnte sich die Forderung nach einer kurzfristigen Ankündigung
der Prüfung.


5 QPR Qualitäts-Prüfungsrichtlinien


6 PTVs Pflege-Qualitäts-Vereinbarung für stationäre Einrichtungen
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Es ist schon eine erhebliche Belastung für die pflegebedürftigen Bewohner als auch
für die Mitarbeiter und Leitungskräfte der Pflegeeinrichtungen, wenn ohne jede An-
kündigung neben der selbstverständlichen Versorgung, Pflege und Betreuung zu-
sätzlich die organisatorische und fachliche Begleitung der Prüfer für 1-2 Tage sicher-
gestellt werden muss, ohne dass hierfür zusätzliche Ressourcen zur Verfügung ste-
hen.


Ausblick


Pflegenoten sollen ab 2016 ausgesetzt werden


Die Pflegenoten sollen ab dem kommenden Jahr Geschichte sein. Der Pflegebeauf-
tragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, präsentierte Anfang April 2015
sein Konzept für die Entwicklung eines neuen Bewertungssystems.


1. Schritt: Abschaffung der Pflegenoten.


Die Pflegenoten sollen durch eine gesetzliche Regelung zum 1. Januar 2016
ausgesetzt werden. Gleichzeitig soll als Übergangslösung gesetzlich geregelt
werden, dass Kassen und Pflegeeinrichtungen die Prüfergebnisse des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenversicherung in der bisherigen Form weiterhin
veröffentlichen. Die Gesamt- und Bereichsnoten auf der ersten Seite der Ver-
öffentlichung werden jedoch entfernt. Stattdessen soll eine Kurzzusammen-
fassung des Prüfberichtes des MDK veröffentlicht werden. Der GKV — Spit-
zenverband erhält den gesetzlichen Auftrag, bis Ende 2015 einheitliche Vor-
gaben für die Prüfzusammenfassung zu erlassen, so dass ein Vergleich der
Einrichtungen durch die Verbraucher ermöglicht wird. Zusätzlich soll ein ge-
eigneter Leitfaden für die Verbraucher herausgegeben werden.


2. Schritt: Neukonzeption des Pflege-TÜV und der Entscheidungsstrukturen


Laumann fordert messbare Kriterien, an denen die Bürger die Qualität der
Pflege- und Betreuung festmachen und vergleichen können. „Diese Kriterien
müssen eine fundierte wissenschaftliche Grundlage haben und dürfen nicht in-
teressengeleitet sein", erläuterte der Pflegebeauftragte. Zum 1. Januar 2016
soll ein Pflegequalitätsausschuss eingerichtet werden, der ein neues Quali-
tätsprüfungs- und Veröffentlichungssystem berät und als Richtlinie beschließt.
In diesem Ausschuss sollen neben den Einrichtungs- und Kostenträgern künf-
tig auch die Verbände der Pflegebedürftigen und der Pflegeberufe gleichbe-
rechtigt mit Stimmrecht sein. Die kommunalen Spitzenverbände sowie der
Spitzenverband der Medizinischen Dienste sind ständige, beratende Mitglie-
der des Ausschusses.


Damit der Pflegequalitätsausschuss bei den bisher häufig vorkommenden
Pattsituationen eine zügige Entscheidung ohne langwierige Sch iedsstellenver-
fahren und ohne mehr Bürokratie treffen kann, soll er durch einen unpartei-
ischen Vorsitzenden mit ausschlaggebender Stimme geleitet werden. Der
Pflegequalitätsausschuss erhält eine gesetzliche Frist bis 31.12.2017, um die
Richtlinie für ein neues Qualitätsprüfungs- und Veröffentlichungssystem zu er-
lassen. Bei Nichtzustandekommen soll das Bundesministerium für Gesundheit
im Wege der Ersatzvornahme eigene Richtlinien erlassen. Dazu plant der
Bundesbeauftragte ein neu zu gründendes Pflegequalitätsinstitut.
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Pflegesätze


Im Ergebnis der Pflegesatzverhandlung 2014 konnte festgestellt werden, dass die
Ergebnisse der Tarifverhandlungen bei den Personalkosten berücksichtigt werden.
Da die Pflegesatzverhandlungen jedoch nicht zeitgleich mit den Tarifverhandlungen
daher gehen, ist es weiterhin wichtig, die zukünftigen Pflegesatzverhandlungen 1 - 2
Monate zur Jahresmitte zu verschieben.


Vereinbarte Pflegesätze ab 01.05.2014 bis 30.04.2015 bzw. 31.05.2015 nach Ver-
längerung ohne Investitionskosten


Pflegestufe I 47,99 €
Pflegestufe II 60,48 €
Pflegestufe III 70,56 €


Unterkunft 10,52€
Verpflegung 7,01 €


Personalbemessung:


Pflegestufe I 1: 3,67
Pflegestufe II 1: 2,68
Pflegestufe III 1: 2,20


Die Erhöhung des Pflegesatzes beträgt:


Pflegestufe I = 70,57 € monatlich
Pflegestufe II = 76,96 € monatlich
Pflegestufe III = 83,65 € monatlich


Zeitraum: 01.05.2013 — 30.04.2014 alt einschl. Investitionskosten


Pflege- Kosten Invest.- Gesamtk. Gesamt Anteil Anteil


stufe pro Tag kosten pro Tag pro Monat Pflegek Bewohner


€ € € € € €


1 63,20 4,37 67,57 2.055,48 1.023,00 1.032,48
2 75,48 4,37 79,85 2.429,04 1.279,00 1.150,04


3 85,33 4,37 89,71 2.728,98 1.550,00 1.178,98


Heimkosten ab 01.05.2014 — 31.12.2014 neu einschl. Investitionskosten


Pflege- Kosten Invest.- Gesamtk. Gesamt Anteil Anteil
stufe pro Tag kosten pro Tag pro Monat Pflegek Bewohner


€ € € € € €
1 65,52 3,88 69,40 2.115,15 1.023,00 1.088,15
2 78,01 3,88 81,89 2.491,09 1.279,00 1.212,09
3 88,09 3,88 91,97 2.797,73 1.550,00 1.247,73
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Heimkosten ab 01.01.2015 — 31.05.2015 neu einschl. Investitionskosten


Nach der Einführung des 1. Pflegestärkungsgesetzes zum 01. Januar 2015 erhöhte sich der Anteil der
Pflegekassen in der Pflegestufe 1 um 41,00 €, in der Pflegestufe 2 um 51,00 € und in der Pflegestufe


3 um 62,00€.


Pflege- Kosten Invest.- Gesamtk. Gesamt Anteil Anteil


stufe pro Tag kosten pro Tag pro Monat Pflegek Bewohner


€ € € € € €


1 65,52 3,88 69,40 2.115,15 1.064,00 1.047,15


2 78,01 3,88 81,89 2.491,09 1.330,00 1.161,09


3 88,09 3,88 91,97 2.797,73 1.612,00 1.185,73


Der Investitionskostensatz betrug bis zum 28.02.2014 4,37 € je Pflegetag, der den
Heimbewohnern auch noch bis zum 28.02.2014 berechnet wurde. Am 29.04.2014
wurde der Einrichtung rückwirkend für den Zeitraum 01.03.2014 bis 28.02.2015 ein
Investitionskostensatz von 3,88 € genehmigt. Für die Berechnung der Investitions-
kosten wurde eine Auslastung von 99 Prozent zugrunde gelegt.


Die Senkung betrug pro Pflegetag 0,49 € und ist im Wesentlichen durch den Wegfall
von Abschreibungen im Anlagevermögen bedingt.
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Darstellung der Lage


31.12.2014 31.12.2013 Veränderung


Aktiva Euro % Euro Euro


Immaterielle Vennögensgegenstände 0---
Sachanlagen 4.530.500 87,8 4.693.800 88,8 -163.300
Anlagevermögen 4.530.500 87,8 4.693.800 88,8 -163.300


Langfristige sonstige Vermögensgegenst. 0 0,0 0 0,0 0


Langfristig gebundenes Vermögen 4.530.500 87,8 4.693.800 88,8 -163.300


Vorräte 13.900 0,3 11.700 0,2 2.200
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung. 96.800 1,9 98.900 1,9 -2.100
Sonstige Vermögensgegenstände 10.900 0,2 5.400 0,1 5.500
Flüssige Mittel 502.500 9,7 471.000 8,9 31.500
Rechnungsabgrenzungsposten 3.500 0,1 6.600 0,1 -3.100
Umlaufvermögen 627.600


.
12,2


r
593.600 11,2 34.000


Vermögen 5.158.100 100,0 5.287.400 100,0 -129.300


Passiva


Kapitalrücldagen
F-


951.700 18,5 951.700 18,0 0
verwendete zweckgebundene Rücklagen 56.200 1,1 52.200 1,0 4.000
Betriebsmittelrücldagen 86.200 1,7 78.400 1,5 7.800
Eigenkapital 1.094.100' 21,2 1.082.300 20,5 11.800
Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweis. 0,0 0,0
!zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 3.974.900 77,1 4.104.300 77,6 -129.400
Eigenkapital und Sonderposten_ 5.069.000 98,3r 5.186.600  


0


98,1


0,0


-117.600


0Langfristiges Fremdkapital 0 0,0
Langfristiges Fremdkapital 5.069.000,' 98,3 5.186.600 98,1 -117.600


Rückstellungen 59.600 1,2


0,5
65.800


30.200


1,2


0,6


0,1


_ -6.200


-4.400


-1.100


Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistg. 25.800
Sonstige Verbindlichkeiten 2.400, 0,0 3.500
Rechnungsabgrenzungsposten 1.300 0,0 1.300 0,0 0
Kurzfristiges Kapital 89.100' 1,7 100.800 1,9 -11.700


Kapital 5.158.100
.


100,0 5.287.400 100,0 -129.300


(gerundet auf volle Hundert)


Vermögenslage


Das langfristig gebundene Vermögen verringerte sich um 163.300 € durch die Verminderung
des Anlagevermögens. Das Anlagevermögen verringerte sich um 163.300 € durch den Über-
hang der Abschreibungen von 167.600 € über die Investitionen von 4.300 E. Die Investitionen
betreffen die technischen Anlagen (PC). Das Umlaufvermögen erhöhte sich dagegen um
34.000 € durch die Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände um 5.500, der flüssigen
Mittel um 31.500 € und der Vorräte um 2.200 € bei gleichzeitiger Reduzierung der Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen um 2.100 € und des Rechnungsabgrenzungspostens um
3.100€.


Das langfristige Kapital verringerte sich um 117.600 E durch die Reduzierung der Sonderpos-
ten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens um
129.400€, dem der Jahresabschluss 2014 von 11.800€ entgegenwirkte. Das kurzfristige Ka-
pital verringerte sich um 11.700 € durch die Verringerung der Rückstellungen.um 6.200 €, der
sonstigen Verbindlichkeiten um 4.400 E und der sonstigen Verbindlichkeiten um 1.100 E.
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Die Intensität des langfristig gebundenen Vermögens beträgt 87,8% (Vorjahr 88,8%); die
Umlaufintensität hat sich von 11,2% auf 12,2% des Vermögens am 31.12.2014 erhöht. Die
Eigenkapitalquote beträgt 98,3% (Vorjahr 98,1%), die Fremdkapitalquote 1,7% (Vorjahr
1,9%) des Kapitals am 31.12.2014.


Die sich nicht aus der Bilanz zum 31.12.2014 ergebenden Zahlungsverpflichtungen aus lang-
fristigen Miet-und Leasingverträgen belaufen sich zum 31.12.2014 auf rund 8.300 €.


Entwicklung ausgewählter Bilanzposten


a. Eigenkapital


31.12.2014 31.12.2013 Veränderung


Euro Euro Euro


Kapitalrücklagen 951.7001_ 951.700 


52.200


0 


4.000 


7.800


Zweckentsprechend verwendete Rücklagen


Betriebsmittelrücldagen


56.200


86.2001 78.400


1.094.1001 1.082.300 11.800


Das Eigenkapital erhöhte sich in Höhe des Jahresüberschusses 2014.


b Rückstellungen


Stand am man- Auflösung Ein- Stand am


01.01.2014


Euro


spruchn.


Euro


stellungen 31.12.2014


Euro Euro Euro


6.600Varible Lohnbestandteile 6.400


6.000


6.400 0 6.600


6.000Prüfungsgebühren 6.000 0 6.000


nergiekostennachzahlungen 0 0 00 0


Urlaubsvepflichtungen 7.400 7.400 0 3.900 3.900


Mehrshindenvergühmg 16.200 16.200 0 0 0


Interne Jahresabschlusskosten 3.700 3.700 0 3.800 3.800


Abwesenheit durch Krankenhausaufenthalte 200 0 0 0 200
Leistungsentgelt gemäß TVöD


Rückenlehnen, Handschalter Pflegebetten


25.700


0


25.700 0 24.700


2.300


24.700


2.300


Malerarbeiten WB 2 u. 3 0 0 0 5.600 5.600


Mängelbeseitigung BMA u. Aufzug 0 0 0 6.400 6.400


65.600 65.400 0 59.300 59.500
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Finanzlage
31.12.2014 31.12.2013 Veränderung


Euro % Euro % Euro


Liquididät (kurzfristiger Bereich)


Vorräte 13.900 2,6 11.700 2,4 2200
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung. 96.800 18,0 98.900 20,1 -2.100
Sonstige Vermögensgegenstände 10.900 2,0, 5.400 1,1 5.500
Flüssige Mittel 502.500


3.500


93,3 471.0001 95,6


1,3


31.50
Rechnungsabgrenzungsposten 0,6 6.600 -3.100
Vorhandene Mittel 627.600 116,5 593.600 120,5 34.000
Kurzfristiges Kapital 89.100 16,51 100.800 20,5 -11.700


Liquididätsüberschuss 538.500 100,0 492.800 100,0 45.700


Kapitalrücklage  (mittel-und langfristiger Bereich


Langfristig gebundens Vermögen 4.530.500 100,0 4.693.800 100,0 -163.300


Finanziert durch:
'1,---


Eigenkapital 5.069.0001 111,9 5.186.600 110,5 -117.600


Kapitalanlageüberdeckung 538.500 11,91 492.800 10,5 45.7001


1
'Der Eigenbetrieb weist zum 31.Dezember 2014 einen Liquiditätsüberschuss von 538.500 € au der sich im


Vergleich zum Vorjahr um 45.600 € erhöht hat. Die Liquidität der Pflegeeinrichtung  ist zum 31. Dezember  2014


89.100 E durch vorhandenes Kapital von 627.600 € gedecktausreichend, weil kurzfristige Verpflichtungen von


waren. Eine Kreditlinie besteht zum Bilanzstichtag nicht. Das langfristig gebundene Vermögen von 4.530.500 €


war zum 31.Dezember 2014 zu 111,9 % (Vorjahr 110,5%) durch Eigenmittel gedeckt.


Die Kapitalanlageüberdeckung beträgt zu diesem Zeitpunkt 538.500 €.


,I 
I


Gegenüber dem 1. Januar 2014 hat sich der Finanzmittelbestand um 31.500 E auf 502.500 € erhöht


Der Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich im Jahr 2014, auf 31.500 €, der Mittelabfluß


aus Investitionstätigkeit beträgt 4.300 E.


Eine Zusammenfassung zeigt folgende Darstellung:


31.122014


Euro


31.12.2013 Veränderung


Euro Euro


Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit 31.500 90.900 -59.400
Mittelabfkß aus Investitionstätigkeit -4.300 -18.&j 14.500
Mittelzufluß aus Finanzierungtätigkeit 1 0


27.200 72.100 -44.900
Bestand an Mittel 31.12.2014 502.500 471.000 31.500
Bestand an Mittel am 01.01.2015 529.700 543.100 -13.400
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31.12.2014


Euro


31.12.2013 Veränderung


Ertragslage Euro Euro


Erträge aus algemeinen Pflegeleistungen


gemäß PflegeVG 1.674.000 70,5 1.625.100


489.700


70,1 48.900


Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung 501.000 21,1 21,1 11.300


Erträge aus Zusatzleistungen und


Transportleistungen nach Pflege VG 64.500 2,7 61.400 2 3.100


Erträge aus gesonderter Berechnung von


Investitionskosten 115.300 4,9 120.400 5,2 -5.100


Sonstige betriebliche Erträge 19.700 0,8 20.400 0,9 -700


2.374.500 100,0


-77,4


2.317.000r


-1.725.600


100,0
.
 57.500


-74,5 -68.900Personalaufwand -1.794.500
Materialaufwand -418.000 -18,0 -424.400 -18,3 6.400


-0,3 -200


-1,2 -2.600


Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 


Steuern, Abgaben und Versicherungen


-6.900


-30.600


-0,3 -6.700


-1,3 -28.000


Mieten, Pacht, Leasing -8.300 -0,4 -10.900 -0,5 2.600


116.200 2,5 121.400 5,2r -5.200


Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 129.400 5,6 . 129.400 5,8 0


Abschreibungen -167.600 -167.800 200


Aufwendungen für Instandhaltung


und Instandsetzung -72.900 -2,7 -62.200 -3,1 -10.700


Zwischenergebnis 5.100


6.600


  0,8 


0,3


20.800


7.700
0,9`


Zinserträge 0,41 -1.100


Erge bnis der gewöhnlichen


11.700 1,3 -16.800


0,0 -11.600


Ges chäfts tätigke it 1,1 28.500


Außerordentliche Erträge 4.700 0,0 16.300


Außerordentliche Aufwendungen -4.700 -0,2 -3.900 -0,5 -800


Weitere Erträge 0 0,7 0 0,1 0


Jahres übe rs chuß 11.700 1,6 40.900 0,9 -29.200


Entnahmen aus Gewinnrücklagen


1,4 58.200aus Betriebsmittelrücldagen 74.400 0,7 16.200


Einstellung in Gewinnrücklagen


in Betriebsmittekücklagen -86.200 -2,5 -57.100 -2,4 -29.100
Bilanzgewinn/Bilanzverlust -100 0 01 -100
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E. Risiko- und Prognosebericht


Erlössicherung im Pflegeheim


In der Pflegesatzverhandlung für den Zeitraum 01.05.2014 bis 31.05.2015 wurde eine Steige-
rung der Pflegesätze um durchschnittlich 3,4% erreicht. Die zu diesem Zeitpunkt eingereich-
ten Personalkosten wurden bis auf 1.000 € vollständig anerkannt. Die Personalkosten enthiel-
ten eine Steigerung von 3,5 Prozent auf der Grundlage der Entgelttabelle vom August 2013.
Die Tarifverhandlung 2014/15 sieht eine Steigerung der Gehälter von 3,0 Prozent ab März
2014 und weitere 2,4 Prozent ab März 2015 vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass
das verhandelte Budget bei 97 prozentiger Auslastung und entsprechender Pflegestufen der
Bewohner ausreichend ist. In der Pflegesatzverhandlung im Mai 2015 müssen die restlichen
2,4 Prozent verhandelt werden.


Die, „Bundesregierung investiert Milliarden in die Pflegereform".


Eine grundlegende Pflege-Reform ist noch Zukunftsmusik. Die radikale Umstellung des Sys-
tems von den bislang geltenden drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade, welche eine deutlich
weiter gefasste Beurteilung der individuellen Pflegebedürftigkeit ermöglichen, peilt Gesund-
heitsminister Hermann Gröhe für 2017 an.


Für die 2,5 Millionen Pflegebedürftigen werden ab 2015 die Sätze für die stationäre und häus-
liche Pflege im Schnitt um 4 Prozent erhöht. Für Pflegebedürftige in Heimen erhöhen sich die
Sätze in Stufe I auf 1.064 Euro (bislang 1.023), in Stufe II auf 1.330 Euro (1.279) und in Stufe
III auf 1.612 Euro (1.550), in besonderen Härtefällen sind es 1.995 Euro statt wie bislang
1.918 Euro.


Zusatzleistungen soll es für alle Bewohner geben. Bislang standen diese Leistungen in Höhe
von ca. 102 Euro monatlich nur Demenzkranken zu. Ab dem 01. Januar 2015 haben alle Be-
wohner Anspruch auf diese Leistungen.


Die Einrichtung hat ab dem 01. März 2015 pro Bewohner 144 Euro pro Monat mit den Pfle-
gekassen vereinbart. Zusätzlich konnten 3 Mitarbeiter für 26 Wochenstunden eingestellt wer-
den.


Der Personalschlüssel für die zusätzlichen Betreuungskräfte wurde auf 1: 20 verbessert, frü-
her 1:24. In unserer Einrichtung werden somit 4 VZK für diesen Bereich vorgehalten, was zu
einer weiteren Verbesserung der Betreuung der Bewohner führt.


Die zusätzlichen Betreuungskräfte und die Anhebung der Zuzahlungsbeträge der Pflegekas-
sen sind schon ein Schritt in die richtige Richtung, um die Bewohner auch finanziell etwas zu
entlasten.


Weitreichender wäre es allerdings, die vielfachen gravierenden Unterschiede im Leistungs-
recht zwischen ambulant betreuten Wohngemeinschaften (WG) und der stationären Pflege zu
beseitigen. (siehe hierzu Diagramm). Hier ist festzustellen, dass im ambulanten Bereich die
Kosten für die Pflegekassen und dementsprechend die Einnahmen für den Betreiber bis zum
2,5-fachen je Pflegebedürftigen gegenüber der stationären Pflege betragen.


Dies stellt eine ungerechtfertigte Benachteiligung sowohl für die Pflegebedürftigen, die in
stationären Einrichtungen wohnen, wie auch deren Träger dar. Weiterhin wird damit der stän-
digen Aussage widersprochen, dass die ambulante Betreuung kostengünstiger ist als die sta-
tionäre Versorgung.
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Ungerechtigkeit besteht auch bei der unterschiedlichen Anerkennung von Leistungen der me-
dizinischen Behandlungspflege (SGBV). Diese werden seit Einführung des Pflegeversiche-
rungsgesetzes 1995 im ambulanten Bereich zusätzlich vergütet, während sie in der stationären
Pflege pauschaler Bestandteil der Pflegevergütung sind.


Der Umfang dieser Leistungen ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen u. a. bedingt
durch die Einfiihrung der DRG's in den Krankenhäusern.


Hinzu kommt, dass aufgrund einer landesrechtlichen Regelung seit Jahresbeginn im ambulan-
ten Bereich auch ungelernte (!) Arbeitskräfte mittels 40- Stunden- Fortbildung einen Großteil
der üblicherweise anfallenden medizinischen Behandlungspflege leisten dürfen.


Im Gegensatz dazu weist der MDK und die Heimaufsicht in der stationären Pflege nach wie
vor akribisch auf die ausschließliche Durchführung dieser Leistungen durch Pflegefachkräfte
hin. Auch dieser Widerspruch ist nicht nachvollziehbar.


In größeren Städten wie Halle und Magdeburg haben Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
„Kommunale Träger" die Erfahrung gemacht, dass mit Einführung des PSG 1 die Anzahl von
Demenz-WG in Kombination mit einer Tagespflege sprunghaft angestiegen ist. Zu befürchten
ist hierbei, dass vorrangig finanzielle Interessen und Mitnahmeeffekte höchstmöglicher Leis-
tungen, wie sie nach dem PSG 1 möglich sind, eine Rolle spielen. Insbesondere geht es um
die Gewährung eines pauschalen Wohngruppenzuschlages für eine Wohnform, die eine ver-
ringerte Pflegequalität und abgesenkte Sicherheitsstandards im Vergleich zu vollstationären
Einrichtungen zulässt.


So gibt es keine gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich einer Fachkraftquote und der personellen
Besetzung zu verschiedenen Tageszeiten. Kontrollen, die meines Erachtens für die Sicherheit
pflegebedürftiger Menschen unverzichtbar sind, sind in Wohngemeinschaften nicht vorgese-
hen, was ein erhebliches Gefahrenpotenzial in sich birgt. Im Gegensatz dazu werden stationä-
re Einrichtungen regelmäßig und intensiv, wie meine Aufzählung belegt, von den unter-
schiedlichsten Behörden, Institutionen usw. geprüft und kontrolliert.


Im bisherigen sozialpolitischen Verständnis wurde der Grundsatz „ambulant vor stationär"
stets so interpretiert, dass ein möglichst langer Verbleib in der eigenen Wohnung ermöglicht
werden soll. Entgegen der Absicht des Gesetzgebers, diesen Grundsatz bei knapper werden-
den Ressourcen umzusetzen, gelingt dies in der Praxis jedoch nur selten, da der Betroffene im
Modell ambulante Wohngemeinschaften eben gerade nicht in seiner eigenen Wohnung ver-
bleiben kann, sondern aus seiner Wohnung ausziehen muss. Der Eigenanteil des Bewohners
ist trotz überdurchschnittlicher Finanzierung öffentlicher Kassen in der Regel höher als in
vergleichbaren stationären Einrichtungen.


Welche Konsequenzen hat dies alles nun für die Anbieter stationärer Leistungen?


Die Träger stationärer Einrichtungen der Altenpflege können, selbst wenn sie es wollten,
nicht adäquat auf die veränderte Gesetzeslage reagieren, z. B. durch Umwandlung von statio-
näre in teilstationäre Strukturen. Dies lässt die aktuelle Gesetzeslage nicht zu, bspw. bezüg-
lich der Zweckbindung eingesetzter Fördermittel.
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Nach Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft „Kommunaler Träger" setzt die jetzige Gesetzes-
lage falsche Anreize und birgt die Gefahr von Fehlentwicklungen. Zahlreiche Träger errichten
unter einem Dach räumliche Verbundlösungen von Wohngemeinschaften und Tagespflegen,
um den maximalen Leistungssatz abzuschöpfen. Dies geschieht bei gleichzeitig deutlich ab-
gesenkten baulichen, sicherheitstechnischen und insbesondere pflegerischen Qualitätsansprü-
chen. Es entsteht die Infrastruktur eines kleinen Heimes auf niedrigstem Niveau unter dem
Deckmantel einer vermeintlich ambulanten Versorgung.


Wir, die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Kommunaler Träger" erhoffen uns dringend,
dass im Gesetzgebungsverfahren zum PSG7 2 Korrekturen vorgenommen werden und Träger
stationärer Einrichtungen, die künftig- wie bisher auch- einen wichtigen Beitrag zur Versor-
gung pflegebedürftiger Menschen leisten, nicht weiter benachteiligt und andere Versorgungs-
formen nicht länger privilegiert werden.


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark", Köthen (Anhalt)


Reinfeld
Heimleiterin


7 PSG 2 2. Pflegestärkungsgesetz







Anlage 4
Seite 20


Vergleich Leistungshöchssätze von Bewohnern mit eingeschränkter Alltagskompetenz


zwischen stationärer Pflege und der Pflege in ambulant betreuten Wohngemeinschaften


Pflegeleistungen/stationär Pflegeleistungen §§36,41,43 SGBXI


Behandlungspflege SGB V


Wohngruppe § 38a SGB XI


Pflegeleistungen/ambulant Betreuungsleistungen §§ 45b, 87b SGB XI


Tagespflege §41 SGB XI


Verhinderungspflege §39 SGB XI


Pflst. I
Stationär


Pflst. I
Ambulant


Pflst. II
Stationär


Pflst. II
Ambulant


Pflst. III


Stationär


Pflst. III


Ambulant


Pflegeleistungen 1.064€ 689€ 1.330€ 1.298€ 1.612€ 1.612€


imiTereA-43eg1fteel j[ 1.74(2. im :1[ 1li c . z .' -A» ,: ,r  z:1,


Behandlungspflege 200 E 300 E 400 E


Wohngru . • e 205€ 205€ 205€
Tagespflege 689€ 1.298€ 1.612€


Verhinderungspflege 201 E 201 E 201 E


4.500


4.000


3.500


3.000


2.500


2.000


1.500


1.000€


500


E


Vergleich stationärer Pflege und
Pflege in ambulant betreuten Wohngemeinschaften


1 u1-1
Pflst. I Pflst. I Pflst. II Pflst. II Pflst. ffl Pflst. M


Stationär Ambulant Stationär Ambulant Stationär Ambulant


• Pflegeleistungen • Betreuungsleistungen triBehandlungspflege


ci Wohngruppe cl Tagespflege D Verhinderungspflege







DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Anlage 5.1


Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers


Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung


sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen-


betriebes „Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" für das Geschäftsjahr vom 1. Januar


bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-


abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen


in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes. Meine Aufgabe ist


es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den


Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-


zugeben:


Ich habe die Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-


tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger


Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu-


führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den


Jahresabschluss und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-


nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt


werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die


Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetrie-


bes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-


fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-


tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-


richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die


Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-


schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung


des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine


Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.


Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-


spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-


tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-


sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetrie-


bes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt


ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Ri-


siken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.


Dessau-Roßlau, 28. Mai 2015


Dipl.-Ök. Sylvia Hoffmann


Wirtschaftsprüferin
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Rechtliche Verhältnisse


Name: Eigenbetrieb


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


Sitz: Köthen (Anhalt)


Rechtsform: Eigenbetrieb der Stadt Köthen (Anhalt)


Eigenbetriebssatzung: Die Eigenbetriebssatzung im Jahr 2013 datierte


vom 9. Oktober 2001.


Gegenstand des Eigenbetriebes:


Am 5. März 2014 wurde eine neue Eigenbe-


triebssatzung beschlossen. Sie trat mit Bekannt-


machung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt)


in Kraft.


Der Eigenbetrieb „Städtisches Pflegeheim Am


Lutzepark" wird als organisatorisch,


verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich geson-


dertes Unternehmen ohne eigene Rechts-


persönlichkeit (Eigenbetrieb) nach den geltenden


Gesetzen und Verordnungen, insbesondere der


Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt,


den Bestimmungen des Gesetzes über


kommunale Eigenbetriebe im Land Sachsen-


Anhalt sowie den Bestimmungen dieser Satzung


geführt. Der Eigenbetrieb „Städtisches Pflegeheim


Am Lutzepark" ist finanzwirtschaftlich als


Sondervermögen der Stadt Köthen (Anhalt) zu


verwalten und nachzuweisen.


Gemäß § 1 der Eigenbetriebssatzung ist Gegen-


stand des Eigenbetriebes die Pflege und


Betreuung alter Menschen in einer vollstationären


Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 2


Sozialgesetzbuch (SGB), Elftes Buch (XI).


Geschäftsjahr: Kalenderjahr
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Stammkapital: € 0,00


Organe: Organe des Eigenbetriebes sind:


- Heimleiterin (Betriebsleitung)


- Heimausschuss (Betriebsausschuss)


- Stadtrat.


Heimleiterin: Frau Annemarie Reinfeld.
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Steuerliche Verhältnisse


Finanzamt: Bitterfeld-Wolfen


Steuernummer: 116/145/00036


Allgemeines: Mit Freistellungsbescheid vom 20.01.2014 für


die Kalenderjahre 2010 bis 2012 bescheinigte


das Finanzamt Bitterfeld-Wolfen, dass die


Einrichtung von der Körperschaftsteuer nach


§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Körperschaftsteuergesetz


und von der Gewerbesteuer nach § 3 Nr. 6


Gewerbesteuergesetz befreit ist, weil sie


ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-


gen Zwecken im Sinne §§ 51 ff. Abgaben-


ordnung dient.
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Aufgliederungen und Erläuterungen


der Posten des Jahresabschlusses


zum 31. Dezember 2014
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A. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz zum 31. Dezember 2014


AKTIVA


A. Anlagevermögen € 4.530.467,39 


(Vorjahr € 4.693.776,39)


Immaterielle Vermögensgegenstände € 11,53


(Vorjahr € 11,53)


Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte


und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten € 11,53


(Vorjahr € 11,53)


Entwicklung: 


Stand 01.01.2014


Abschreibungen


Stand 31.12.2014


11,53


0,00


11,53
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II. Sachanlagen € 4.530.455,86


(Vorjahr € 4.693.764,86)


Zusammensetzung und Entwicklung: 


Stand


01.01.2014 Zugänge


Abschrei-


bungen


Anlage 8.2


Stand


31.12.2014


1. Grundstücke und


grundstücksgleiche Rechte mit


Betriebsbauten einschließlich


der Betriebsbauten auf fremden


Grundstücken 4.553.011,84


2. technische Anlagen 65.336,00


3. Einrichtungen und


Ausstattungen ohne Fahrzeuge  75.417,02


4.693.764,86


Die Zugänge betreffen: 


0,00 130.785,00


0,00 12.010,00


4.269,69 24.783,69


4.269,69 167.578,69


4.422.226,84


53.326,00


54.903,02


4.530.455,86


Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge


PC Intel Core i5-4570 Tower


Notebook Bluechip Travelline UI 4W1


geringwertige Anlagegüter Sammelposten


1.880,20


1.743,59


645,90


4.269,69


Die Abschreibung erfolgt gemäß der Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-


Anhalt für kommunale Einrichtungen über 3 bzw. 5 Jahre.


Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten unter € 1.000,00) wer-


den in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.
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B. Umlaufvermögen € 624.155,34


(Vorjahr € 587.000,89)


I. Vorräte € 13.913,86


(Vorjahr € 11.658,63)


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe € 13.913,86


(Vorjahr € 11.658,63)


31.12.2014 31.12.2013


Wirtschaftsbedarf


medizinischer, pflegerischer und


therapeutischer Sachbedarf


8.301,09


1.092,91


4.618,05


2.684,07


Lebensmittel 3.570,45 4.356,51


949,41 0,00


13.913,86 11.658,63


Die Vorräte wurden zum 31.12.2014 auf der Grundlage der schriftlichen Inventuranwei-


sung körperlich aufgenommen und durch unterschriebene Aufnahmelisten nachge-


wiesen.


Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit


den Anschaffungskosten bewertet. Die Bestände sind über die üblichen


Eigentumsvorbehalte hinaus weder sicherungshalber übereignet noch in anderer


Weise belastet.


II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände € 107.741,68


(Vorjahr € 104.376,77)


1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 97.100,44


(Vorjahr € 98.886,78)


- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)
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Zusammensetzung: 


31.12.2014 31.12.2013


Pflegekassen 7.802,05 9.855,76


Selbstzahler 89.298,39 89.031,05


97.100,44 98.886,81


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine Saldenliste nach-


gewiesen.


Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert.


Zum Zeitpunkt der Prüfung waren die Forderungen im Wesentlichen beglichen.


Ein Wertberichtigungsbedarf besteht nach Auskunft der Heimleitung nicht.


2. sonstige Vermögensgegenstände € 10.641,24 


(Vorjahr € 5.489,99)


- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 720,00 (Vorjahr € 1.800,00)


Zusammensetzung: 


REWE Großhandelsgesellschaft mbH, Köthen


31.12.2014 31.12.2013


Warenrückvergütung


diverse Lieferanten


1.567,41 1.563,22


Leergutpfand 0,00 646,77


Abwasserverband Köthen


Guthaben aus Jahresendabrechnung 264,04 0,00


Mitarbeiter


Vorschuss Gehalt 0,00 400,00


Lehrgangskosten 8.543,86 2.880,00


Gehaltsüberzahlungen 209,23 0,00


Teleport GmbH


Doppelzahlung 56,70 0,00


10.641,24 5.489,99
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III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten € 502.499,80


(Vorjahr € 470.965,49)


Zusammensetzung: 


Kassenbestand


31.12.2014 31.12.2013


121,05


31,60


1.433,77


221,53


15,08


1.509,21


Hauptkasse


Portokasse


Verwahrgelder


Guthaben bei Kreditinstituten


1.586,42 1.745,82


Kontokorrentguthaben:


Kreissparkasse Köthen,


Konto-Nr. 302005382 227.596,21 201.888,87


Festgeldguthaben:


Kreissparkasse Köthen,


Konto-Nr. 3230026402 114.818,46 111.933,24


Konto-Nr. 3222109094 158.126,30 155.025,78


Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung


Halle (Saale)


Konto-Nr. 811729 372,41 371,78


273.317,17 267.330,80


500.913,38 469.219,67


502.499,80 470.965,49
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C. Rechnungsabgrenzungsposten € 3.482,52


(Vorjahr € 6.614,88)


Zusammensetzung: 


31.12.2014 31.12.2013


€ €


Lehrgangskosten 1.800,00 2.880,00


Prüfung ortsfeste Elektroanlagen 0,00 1.118,75


Beitrag Rechtsschutzversicherung 1.031,52 1.031,52


Werbung und Anzeigen 301,07 919,08


Prüfung Feuerlöscher 0,00 323,15


MPLC-Schirmlizenz 2012 262,67 257,52


Zeitungsabonnement 51,30 48,90


Rundfunk- und Fernsehgebühren 35,96 35,96


3.482,52 6.614,88
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PASSIVA


A. Eigenkapital € 1.094.093,44


(Vorjahr € 1.082.335,75)


I. Kapitalrücklagen € 951.747,59


(Vorjahr € 951.747,59)


II. Gewinnrücklagen € 142.345,85


(Vorjahr € 130.588,16)


3. Verwendete zweckgebundene Rücklagen € 56.174,55 


(Vorjahr € 52.151,76)


Die verwendeten zweckgebundenen Rücklagen zeigen folgende Entwicklung:


Stand 01.01.2014


Einstellungen 


Investitionen 2014


52.151,76


4.022,79


56.174,55


Den Beschluss über die Entnahmen und Einstellungen in Betriebsmittelrücklagen wird


das zuständige Organ bei der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember


2014 herbeiführen.
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2. Betriebsmittelrücklagen € 86.171,30 


(Vorjahr € 78.436,40)


Die Betriebsmittelrücklagen zeigen folgende Entwicklung:


Stand 01.01.2014


Entnahmen


78.436,40


periodisch wiederkehrende Ausgaben 70.735,02


Investitionen 2014 4.022,79


Instandhaltungen 2014 3.678,59 -78.436,40


Einstellungen


60.123,12periodisch wiederkehrende Ausgaben


Investitionen 2015 11.757,69


Instandhaltungen 2015 14.290,49 86.171,30


86.171,30


Den Beschluss über die Entnahmen und Einstellungen in Betriebsmittelrücklagen wird


das zuständige Organ bei der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014


herbeiführen.
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B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen


zur Finanzierung des Sachanlagevermögens € 3.974.916,66


(Vorjahr € 4.104.280,82)


Zusammensetzung und Entwicklung: 


Stand Stand


01.01.2014 Abschreibungen 31.12.2014 


Grundstücke 4.104.280,82 129.364,16 3.974.916,66


Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wurde als Gegen-


posten für alle bezuschussten aktivierten Vermögensgegenstände des Anlage-


vermögens gebildet.


Der Sonderposten wird analog zu den Abschreibungen aufgelöst.


C. Rückstellungen € 59.595,97


(Vorjahr € 65.754,00)


sonstige Rückstellungen € 59.595,97


(Vorjahr € 65.754,00)


Zusammensetzung und Entwicklung: 


Stand


01.01.2014


Inanspruch-


nahme


Ein-


stelllungen


Stand


31.12.2014


€ € € €


Leistungsentgelt gemäß TVöD 25.721,00 25.721,00 24.717,00 24.717,00


variable Lohnbestandteile 22.638,00 22.638,00 6.614,00 6.614,00


Urlaubsverpflichtungen 7.445,00 7.445,00 3.924,48 3.924,48


Prüfungsgebühren 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


interne Jahresabschlusskosten 3.700,00 3.700,00 3.800,00 3.800,00


Abwesenheit durch Krankenhaus-


aufenthalte 250,00 0,00 0,00 250,00


Instandhaltung in den ersten drei


Monaten Folgejahr 0,00 0,00 14.290,49 14.290,49


65.754,00 65.504,00 59.345,97 59.595,97
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Die sonstige Rückstellung für Leistungsentgelt gemäß TvöD deckt die Zahlungsver-


pflichtungen gegenüber Mitarbeitern und Sozialversicherungsträgern aus den


tariflichen Vereinbarungen.


Die Rückstellung für variable Lohnbestandteile betrifft die im Januar 2015 für


Dezember 2014 an die Mitarbeiter zu zahlenden Zuschläge - u. a. für Sonn- und


Feiertagsdienste.


Die Rückstellung für Urlaubsverpflichtungen wurde in Höhe des zum 31. Dezember


2014 von Mitarbeitern erworbenen, jedoch noch nicht an Anspruch genommenen


Urlaubs von 22 Tagen (Vorjahr 62 Tage) gebildet.


Die zu erwartenden Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses zum


31. Dezember 2014 sowie für die internen Jahresabschlusskosten waren ebenfalls


zurückzustellen.


Die Rückstellung für Instandhaltung innerhalb der ersten drei Monate des Folgejahres


betrifft Mängelbeseitigungen an der Brandmeldeanlage und am Aufzug sowie


Malerarbeiten.


E. Verbindlichkeiten € 28.177,03


(Vorjahr € 33.710,49)


1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 25.782,01 


(Vorjahr € 30.185,68)


Die Verbindlichkeiten sind uns durch Vorlage einer Saldenliste nachgewiesen worden.


Saldenbestätigungen wurden nicht eingeholt. Zum Zeitpunkt der Prüfung der Bilanz


waren die Verbindlichkeiten im Wesentlichen beglichen.
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2. sonstige Verbindlichkeiten € 2.395,02


Anlage 8.11


(Vorjahr € 3.524,81)


Zusammensetzung:


31.12.2014 31.12.2013


€ €
Bewohner


Barverwahrungen 1.433,77 1.509,21


Barbeträge 0,00 415,74


Barmer GEK Köthen


Leistungsentgeltüberzahlung 0,00 640,94


AOK Allgemeine Ortskrankenkasse Sachsen-


Anhalt


Leistungsentgeltüberzahlung 801,25 958,92


Fußpflegesalon


150,00 0,00vereinnahmte Entgelte für Leistungen Dezember


Sonstiges 10,00 0,00


2.395,02 3.524,81


E. Rechnungsabgrenzungsposten € 1.322,15


(Vorjahr € 1.311,10)


Dieser Posten beinhaltet im Voraus erhaltene Heimkosten und Mieten.
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B. Erläuterungen zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung


für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 


Anlage 8.12


Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren auf-


gestellt.


1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen € 1.674.043,09


(Vorjahr € 1.625.108,14)


Zusammensetzung: 


Erträge aus stationären Pflege-


2014 2013 Veränderung


leistungen


Pflegeklasse 1 432.488,46 402.584,91 29.903,55


Pflegeklasse II 860.890,06 910.754,72 -49.864,66


Pflegeklasse III 356.154,31 288.323,01 67.831,30


Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen 24.510,26 23.445,50 1.064,76


1.674.043,09 1.625.108,14 48.934,95


2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung € 500.964,18


(Vorjahr € 489.662,71)


Zusammensetzung


2014 2013 Veränderung


Erträge aus Unterkunft 300.637,87 294.113,09 6.524,78


Erträge aus Verpflegung 200.326,31 195.549,62 4.776,69


500.964,18 489.662,71 11.301,47
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3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen € 64.462,50


(Vorjahr € 61.354,69)


Diese Erträge resultieren aus zusätzlichen Betreuungsleistungen nach § 87 b SGB XI,


die von den Pflegekassen gezahlt wurden.


4. Erträge aus gesonderter Berechnung von


Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen € 115.297,51 


(Vorjahr € 120.414,38)


Es handelt sich um die den Kostenträgern und Selbstzahlern in Rechnung gestellten


Investitionskosten gemäß § 82 Abs. 3 SGB Xl. Der Eigenbetrieb hat die zweckent-


sprechende Verwendung der von den Pflegebedürftigen vereinnahmten Investitions-


kostenzuzahlungen ordnungsgemäß nachgewiesen.


5. Zuweisungen und Zuschüsse € 12.765,64


(Vorjahr € 0,00)


6. sonstige betriebliche Erträge € 6.962,50


(Vorjahr € 20.420,63)


Zusammensetzung: 


2014 2013 Veränderung


€ € €


Gästeverpflegung 2.294,50 1.724,00 570,50


sonstige betriebliche Erträge 2.261,21 12.739,09 -10.477,88


Mieten und Pachten 822,19 822,20 -0,01


Verpflegung Mitarbeiter 768,00 840,00 -72,00


Inkontinenzmaterialpauschalen 735,00 700,00 35,00


Verkauf Wäschenamen Thermo-Tex 81,60 355,90 -274,30


Versicherungserstattungen 0,00 118,20 -118,20


Verrechnung sonstige Sachbezüge 0,00 236,89 -236,89


Lohnfortzahlungserstattungen 0,00 2.884,35 -2.884,35


6.962,50 20.420,63 -13.458,13
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Im Jahr 2013 beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge im Wesentlichen


Erstattungen aus Hochwasser-Entschädigungen in Aken.


7. Personalaufwand € 1.794.452,71 


(Vorjahr € 1.725.555,54)


a) Löhne und Gehälter € 1.469.606,57


(Vorjahr € 1.415.753,03)


2014 2013 Veränderung


Löhne und Gehälter 1.455.826,60 1.392.691,72 63.134,88


freiwilliges soziales Jahr 4.450,00 4.240,00 210,00


sonstiges Personal 9.329,97 18.821,31 -9.491,34


1.469.606,57 1.415.753,03 53.853,54


Die Mitarbeiter werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TvöD)


bezahlt.


b) soziale Abqaben € 324.846,14


(Vorjahr € 309.802,51)


- davon für Altersversorgung: € 50.353,06 (Vorjahr € 46.287,90)


2014 2013 Veränderung


€ € €


Sozialabgaben 270.165,84 260.497,85 9.667,99


Altersversorgung 50.353,06 46.287,90 4.065,16


sonstige Personalaufwendungen 4.327,24 3.016,76 1.310,48


324.846,14 309.802,51 15.043,63


Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung werden durch die Stadt Köthen (Anhalt)


ohne Berechnung gegenüber dem Eigenbetrieb abgeführt.
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8. Materialaufwand € 417.984,12


(Vorjahr € 424.369,94)


a) Lebensmittel € 132.906,02


(Vorjahr € 134.421,11)


Hierin enthalten ist Naturaliensatz der Küche.


b) Aufwendungen für Zusatzleistungen € 15.705,83


(Vorjahr € 13.943,80)


Die Aufwendungen für Zusatzleistungen umfassen:


pflegerischer und medizinischer


Bedarf, ärztliche Leistungen


kulturelle Betreuung


Beschäftigungstherapie


2014 2013 Veränderung


8.341,56 6.107,38 2.234,18


5.056,82 4.215,45 841,37


2.307,45 3.620,97 -1.313,52


15.705,83 13.943,80 1.762,03


c) Wasser, Energie, Brennstoff € 104.922,29


(Vorjahr € 109.989,29)


Zusammensetzung:


2014 2013 Veränderung


€ € €


Wasser und Abwasser 19.125,03 20.415,49 -1.290,46


Elektroenergie 48.741,11 48.336,94 404,17


Fernwärme 35.803,76 40.074,56 -4.270,80


Gas 1.252,39 1.162,30 90,09


104.922,29 109.989,29 -5.067,00
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d) WirtschaftsbedarfNerwaltungsbedarf € 164.449,98


(Vorjahr € 166.015,74)


Der WirtschaftsbedarfNerwaltungsbedarf enthält im Einzelnen:


2014 2013 Ver-


änderung


Reinigungs- und Hausverbrauchsmaterial 13.964,11 18.042,95 -4.078,84


Wäschereinigung, Wäschebeschaffung 22.463,58 25.457,02 -2.993,44


Gebäudereinigung durch Fremdbetriebe 73.820,44 69.996,95 3.823,49


Treib- und Schmierstoffe 3.385,23 2.805,62 579,61


Gartenpflege 1.138,79 1.757,55 -618,76


sonstiger Bewirtschaftungsbedarf 49,70 99,97 -50,27


Büromaterial 4.489,34 4.686,72 -197,38


Porto, Kleinfrachten 986,18 890,82 95,36


Telefongebühren 4.879,82 4.851,60 28,22


Reisekosten 1.308,10 883,76 424,34


Fort- und Weiterbildung 8.451,72 6.405,64 2.046,08


Beratungs- und Prüfungsgebühren 7.317,31 7.473,28 -155,97


Beiträge 1.184,26 854,65 329,61


Werbeaufwand 4.913,67 5.195,22 -281,55


EDV- und Organisationskosten 5.535,89 5.967,35 -431,46


Bankgebühren 251,69 261,74 -10,05


Rundfunk- und Fernsehgebühren 7.369,87 7.358,45 11,42


Repräsentationsaufwand 2.940,28 3.026,45 -86,17


164.449,98 166.015,74 -1.565,76


9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen € 6.886,69


(Vorjahr € 6.741,93)


Die Aufwendungen entstanden für zentrale Dienstleistungen der Lohn- und


Gehaltsabrechnung bei der lohnexperte AG in Dessau-Roßlau.
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10. Steuern, Abgaben, Versicherungen € 30.586,16


(Vorjahr € 28.003,84)


Hierunter werden Aufwendungen ausgewiesen für:


2014 2013 Ver-


änderung


€ € €


Kraftfahrzeugversicherungen 1.376,63 1.256,09 120,54


Gebäudeversicherungen 3.497,93 3.427,97 69,96


sonstige Versicherungen 4.184,60 4.380,78 -196,18


Abfallgebühren 19.738,07 17.612,96 2.125,11


Straßenreinigung 227,04 227,04 0,00


sonstige Abgaben, Gebühren und Steuern 1.313,89 842,00 471,89


Kraftfahrzeugsteuer 248,00 257,00 -9,00


30.586,16 28.003,84 2.582,32


11. Mieten, Pacht, Leasing € 8.307,05


(Vorjahr € 10.925,24)


Zusammensetzung:


2014 2013 Ver-


änderung


€ € €


DATEV-Nutzungsgebühren 2.759,33 2.748,62 10,71


Leasingaufwendungen 3.603,84 6.149,53 -2.545,69


Miete Behälter für Aktenvernichtung 0,00 0,00 0,00


Miete der Brandmeldeanlagenaufschaltung 1.913,88 1.847,25 66,63


Fahrzeugmiete 0,00 149,84 -149,84


Miete Stand Flohmarkt Forellenhof 30,00 30,00 0,00


8.307,05 10.925,24 -2.618,19







DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Anlage 8.18


12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten


für Zuschüsse zum Anlagevermögen € 129.364,16


(Vorjahr € 129.364,16)


13. Abschreibungen € 167.578,69


(Vorjahr € 167.824,07)


a) Abschreibungen auf Sachanlagen und


immaterielle Vermögensgegenstände € 167.578,69


(Vorjahr € 167.553,07)


b) Abschreibungen auf Forderungen € 0,00


(Vorjahr € 271,00)


14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung € 72.855,39


(Vorjahr € 62.245,52)


Zusammensetzung:


Reparaturen an


2014 2013 Ver-


änderung


Außenanlagen 801,64 420,19 381,45


Gebäuden 21.285,32 19.711,91 1.573,41


technischen Anlagen 10.078,48 7.930,96 2.147,52


Einrichtungen und Ausstattungen ohne


Fahrzeuge 14.600,33 11.962,70 2.637,63


Fahrzeugen 1.416,93 3.322,43 -1.905,50


Wartungskosten und Kleinmaterial für


Eigenreparaturen 24.672,69 18.897,33 5.775,36


72.855,39 62.245,52 10.609,87


Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung erhöhten sich gegenüber


dem Vorjahr um € 10.609,87 (= 117,0%) auf € 72.855,39.
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Die erhöhten Aufwendungen resultieren u. a. aus Schäden am Aufzug, den Automatik-


türen und der Brandmeldeanlage. Im Jahr 2014 betrafen die Reparaturen neben


laufenden Kleinreparaturen und Wartungen insbesondere die Reparatur der


Hebebadewanne und Malerarbeiten. Ein Teil der Arbeiten wurde erst im 1. Quartal


2015 durchgeführt. Wir verweisen auf unsere Ausführungen zur Rückstellung für


Instandhaltung.


15. Zinsen und ähnliche Erträge € 6.621,44


(Vorjahr € 7.748,92)


Zusammensetzung: 


2014 2013 Ver-


änderung


Zinserträge aus


Termingeldanlagen 5.985,74 6.646,73 -660,99


Kontokorrentguthaben 635,70 1.102,19 -466,49


6.621,44 7.748,92 -1.127,48


16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit € 11.830,21 


(Vorjahr € 28.407,55)


Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich aus der Darstellung in


der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember


2014.







DLP Dernehl, Lamprecht 84 Partner mbB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Anlage 8.20


17. Außerordentliche Erträge € 4.626,20


2014 2013 Ver-


änderung


(Vorjahr € 16.235,19)


periodenfremde Erträge


Spende Fa. Maler-Mittelpunkt Weihnachts-


markt 30,00 30,00 0,00


Spende Fa. Hager Sommerfest 30,00 0,00 30,00


Erstattung Abwasser 2009 bis 2012 2.277,61 0,00 2.277,61


Erstattung Sozialversicherungsbeiträge


2009 bis 2012 9,39 0,00 9,39


Erstattung Agentur für Arbeit 2013 1.894,66 0,00 1.894,66


Erstattung ZVK-Beiträge 2012 384,54 0,00 384,54


Heimkosten 0,00 14.185,89 -14.185,89


Gutschrift Wartung 2012 0,00 1.205,93 -1.205,93


Rückzahlung Gehalt 2012 0,00 584,08 -584,08


sonstige 0,00 229,29 -229,29


4.626,20 16.235,19 -11.608,99


18. Außerordentliche Aufwendungen € 4.738,64


2014 2013 Ver-


änderung


(Vorjahr € 3.903,52)


periodenfremde Aufwendungen


Nachzahlung Abfallgebühren 2013 3.561,49 0,00 3.561,49


Nachzahlung Abwasser 2009 bis 2012 0,00 2.277,61 -2.277,61


Gebühren Jahresabschlussprüfung 0,00 1.315,27 -1.315,27


Gewässerumlage 2011 und 2012 0,00 185,54 -185,54


Nachzahlung Beiträge zur


Künstlersozialkasse 0,00 14,70 -14,70


Fahrtkosten 2013 400,00 0,00 400,00


Sonstige 176,00 10,40 165,60


Spenden 601,15 100,00 501,15


4.738,64 3.903,52 835,12
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19. weitere Erträge € 39,92


(Vorjahr € 68,17)


20. Außerordentliches Ergebnis € -72,52


(Vorjahr € 12.399,84)


21. Jahresüberschuss € 11.757,69 


(Vorjahr Jahresüberschuss € 40.807,39)


Der Jahresüberschuss ergibt sich aus der Darstellung in der Gewinn- und


Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014.


22. Entnahmen aus Gewinnrücklagen


aus Betriebsmittelrücklagen € 74.413,61 


(Vorjahr € 37.629,01)


23. Einstellungen in Gewinnrücklagen


in Betriebsmittelrücklagen € 86.171,30


(Vorjahr € 78.436,40)


24. Bilanzgewinn € 0,00


(Vorjahr € 0,00)
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Fragenkatalog und Feststellungen


zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und


der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG


für das Wirtschaftsjahr 2014


I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation


Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung


sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge


a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für


die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus


schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts-


sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese


Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?


Regelungen hierzu trifft die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb. Durch den


Heimausschuss werden die Aufgaben, die in der Gemeindeordnung und im


Eigenbetriebsgesetz für Aufsichtsorgane festgeschrieben sind, wahrgenommen. Die


Regelungen sind für die Größe des Eigenbetriebs ausreichend.


b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und


wurden Niederschriften hierüber erstellt?


Im Berichtsjahr fanden an folgenden Terminen Sitzungen des Heimausschusses statt:


23. Januar 2014


28. April 2014


22. September 2014.


Niederschriften darüber wurden erstellt und lagen uns vor.
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c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3


AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?


Die Heimleiterin ist in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d.


§ 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tätig.


d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan)


individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach


Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger


Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?


Die Angaben über die Vergütung werden gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht dargestellt,


da sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines einzelnen Mitglieds feststellen


lassen.


Die Heimleiterin ist über einen Arbeitsvertrag angestellt; die Vergütung erfolgt auf der


Grundlage des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Der Heimausschuss


erhält weder Auslagenersatz noch anderweitige Vergütungen vom Eigenbetrieb. Somit


entfällt die Darstellung im Anhang.


II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums


Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen


a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-


plan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/


Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?


Aufgrund der überschaubaren Grüße der Einrichtung ist ein Organisationsplan im


eigentlichen Sinne nicht erforderlich. Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse regelt


die Betriebssatzung in ausreichendem Umfang. Weitere Grundlage für die


Betriebsorganisation ist das Qualitätsmanagementhandbuch.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren


wird?


Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.


c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und


dokumentiert?


Arbeitsvertragliche Verpflichtungen aller Mitarbeiter zu Ablehnung von personenge-


bundenen Geschenken liegen vor.


d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-


prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen,


Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese


nicht eingehalten werden?


Richtlinien ergeben sich im Wesentlichen aus der Satzung des Eigenbetriebes


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" und aus den Stellenbeschreibungen bzw.


Dienstanweisungen des Eigenbetriebes der Stadt Köthen (Anhalt). Die Einhaltung ist


sichergestellt. Entscheidungsprozesse von Bedeutung werden vorab in den Sitzungen


des Ausschusses bzw. in den Wirtschaftsplänen geregelt und beschlossen.


Des Weiteren gibt es Stellenbeschreibungen.


Anhaltspunkte zur Nichteinhaltung der Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen haben sich


im Laufe der Prüfung nicht ergeben.


e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücks-


verwaltung, EDV)?


Wichtige Verträge, wie Werks- und Lieferverträge, sind in geeigneter Form abgelegt


und übersichtlich gegliedert.
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und


Controlling


a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und


Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von


Projekten — den Bedürfnissen des Eigenbetriebs?


Der konkrete Planungshorizont ist stets das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan wird auf


realistischen Grundlagen aufgebaut und bei unvorhersehbaren drastischen


Abweichungen zum tatsächlichen Ist fortgeschrieben. Plan-Ist-Vergleiche werden von


der Heimleitung kontinuierlich im Jahr vorgenommen.


b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?


Plan-Ist-Vergleiche werden durch die Heimleitung ausgewertet und ggf. notwendige


Maßnahmen sofort eingeleitet.


c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und


den besonderen Anforderungen des Unternehmens?


Finanz- und Anlagenbuchhaltung werden EDV-gestützt im Eigenbetrieb geführt und


die Zugriffsberechtigungen durch entsprechende Passwörter geschützt. Anerkannte


Regeln werden laut Vorgabe berücksichtigt und angewendet. Die Lohnabrechnung


erfolgt durch einen externen Anbieter. Der Eigenbetrieb stellt hierzu die


Personalstammdaten und die monatlichen Angaben zu den variablen


Lohnbestandteilen zur Verfügung. Die Finanzbuchhaltung ist entsprechend den


Vorschriften der PBV aufgebaut und übersichtlich gegliedert. Das Belegwesen ist


ordnungsgemäß und das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung erfüllt


die Anforderungen nach Gesetz, Satzung und Wirtschaftlichkeit.
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende


Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?


Eine tagesaktuelle Liquiditätskontrolle erfolgt durch Einsicht in den Kontenstand und in


die Kontenbewegungen.


Ansonsten ist die Frage unzutreffend, da keine Kredite vorhanden sind.


e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben


sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten


werden?


Zu dem Finanzmanagement gehört kein zentrales Cash-Management-System.


f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?


Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen


zeitnah und effektiv eingezogen werden?


Die Rechnungslegung erfolgt zeitnah. Die Bewohner-Eigenanteile werden


weitestgehend über das Lastschriftverfahren eingezogen. Pflegekassen zahlen in der


Regel innerhalb von 6 Wochen nach Rechnungslegung. Das Mahnwesen bezüglich


ausstehender Leistungsentgelte durch die Pflegekassen obliegt der


Finanzbuchhaltung und ist angemessen.


g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und


umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?


Aufgrund der Größe des Eigenbetriebs ist kein Controlling im eigentlichen Sinne


installiert; Kennziffernanalyse, Plan-Ist-Vergleiche, Stellenplanung usw. werden von


der Heimleitung wahrgenommen. Die Heimleitung nimmt monatlich einmal an der


Dienstberatung der Amtsleiter im Dezernat 3 teil und führt selbst in 14-tägigen


Abständen Dienstberatungen mit hierzu festgelegtem Personalbestand durch.


Protokolle werden immer angefertigt.
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h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder


Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine


wesentliche Beteiligung besteht?


Tochterunternehmen bzw. Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung


besteht, existieren nicht.


Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem


a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und


Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig


erkannt werden können?


Es erfolgt eine ständige Überwachung der Kapazitätenauslastung, um Einnahmenver-


luste entgegenwirken zu können, sowie die Prüfung des notwendigen Personaleinsat-


zes zur Kontrolle des Hauptkostenfaktors Löhne und Gehälter. Die Heimleitung unter-


richtet den Heimausschuss regelmäßig in schriftlicher Form über die Entwicklung der


wirtschaftlichen Situation.


b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben


sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?


Ja, diese Maßnahmen reichen aus und sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.


c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?


Die Dokumentation der Überwachung der wirtschaftlichen Situation (vgl. Aussagen


unter a)) erfolgen EDV-gestützt über MS Excel. Die Auswertungen reichen von der


Gegenüberstellung des Personalschlüssels aufgrund der Pflegestufensituation im Soll


und Ist über Vermögensplan-Soll-Ist-Vergleiche bis hin zur Prognoserechnung auf den


31.12. eines jeden Jahres. Mehrjahresvergleiche sind ebenfalls vorhanden. Die


Dokumentation ist für die Betriebsführung und -überwachung ausreichend.
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d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit


dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen


abgestimmt und angepasst?


Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften werden die


Frühwarnsignale ständig auf Aktualität überprüft und die Überwachungsmaßnahmen


kontinuierlich durchgeführt. Es erfolgt eine ständige Marktbeobachtung in Bezug auf


Konkurrenzlage in Köthen (Anhalt).


Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und


Derivate


Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von


Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten


festgelegt? Dazu gehört:


Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?


Dieser Fragenkreis entfällt, da solche Finanzinstrumente beim Eigenbetrieb nicht


eingesetzt werden.


Fragenkreis 6: Interne Revision


Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzern entsprechende Interne


Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese


Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?


Eine Innenrevision besteht nicht und ist in Bezug auf die Größe des Eigenbetriebes


nicht erforderlich. Prüfungen werden durch das Rechnungsprüfungsamt Köthen


(Anhalt) wahrgenommen. Darüber hinaus werden interne Kontrollaufgaben der


Heimleiterin erfüllt.
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IIL Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit


Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit


Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und


bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans


a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des


Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen


nicht eingeholt worden ist?


Nein. Ausschreibungspflichtige Leistungsvergaben wurden ordnungsgemäß


ausgeschrieben und durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köthen (Anhalt)


geprüft. Die übrige Auftragsvergabe erfolgte im Umfang der Regelungen in der


Betriebssatzung.


b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder des Betriebs oder des Über-


wachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?


Es wurden keine Kredite an die Mitglieder des Eigenbetriebes oder des Über-


wachungsorgans gewährt.


c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger


Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen


vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?


Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit


Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden


Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?


Im Rahmen der Prüfung sind uns keine Geschäfte bekannt geworden, die nicht in


Übereinstimmung mit Gesetz, Satzung und bindenden Beschlüssen des


Überwachungsorgans stehen.


Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen


a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,


immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf


Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?


Es erfolgten lediglich betriebsnotwendige Ersatzbeschaffungen. Ansonsten gelten


immer die durch den Heimausschuss beschlossenen Investitionspläne.


b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur


Preisermittlung ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des


Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder


Beteiligungen)?


Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Preisermittlung nicht


ausreichend war.


c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend


überwacht und Abweichungen untersucht?


Investitionen erfolgen im Rahmen des genehmigten Haushalts- und Investitionsplans.


Veränderungen werden durch die Heimleitung dem Heimausschuss schriftlich


mitgeteilt.







DLP Dernehl, Lamprecht & Partner m bB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Anlage 9.11


d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen


ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?


Die für 2014 geplante Investitionssumme betrug € 49.378,00; die tatsächlich getätigten


Investitionen belaufen sich auf € 4.269,69.


Überschreitungen von Investitionen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.


e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach


Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?


Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. Es liegen keine Kreditverbindlich-


keiten vor, auch Leasingverträge wurden nicht nach Ausschöpfung der Kreditlinien


abgeschlossen.


Fragenkreis 9: Vergaberegelungen


a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B.


VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?


Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegeln.


b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenz-


angebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?


Es werden grundsätzlich Vergleichsangebote eingeholt.


Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan


a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?


Berichterstattungen über die finanzielle Situation und die Auslastungssituation erfolgen


regelmäßig in den Heimausschusssitzungen durch die Heimleitung.
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b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des


Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?


Unseres Erachtens vermitteln die Informationen einen zutreffenden Eindruck von der


Situation des Eigenbetriebes „Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark".


c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah


unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht


ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen


oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?


Es liegen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß


abgewickelten Geschäftsvorfälle vor. Der Heimausschuss wurde regelmäßig über den


Stand der Entgeltsatzverhandlungen mit den Kostenträgern informiert.


d) Zu welchen Themen hat die Betriebs-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf


dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?


Die Heimleitung berichtete dem Heimausschuss im Wesentlichen zu folgenden


Themen:


- Wirtschaftsplan für 2015


- Feststellung Jahresabschluss 2013


- Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss zum 31.12.2014


- Wirtschaftliche Entwicklung des Pflegeheims.


e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG


oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?


Derartige Vorgänge sind uns nicht bekannt.
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g)


Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?


Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan


erörtert?


Eine D&O-Versicherung wurde vom Eigenbetrieb nicht abgeschlossen.


Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des


Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem


Überwachungsorgan offengelegt worden?


Interessenkonflikte sind bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.


IV. Vermögens- und Finanzlage


Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven


a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?


Nein, nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht in wesentlichem Umfang nicht.


b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?


Nein, auffallend hohe oder niedrige Bestände an Vermögensgegenständen bestehen


nicht.


c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu


den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der


Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?


Hierzu lagen uns keine Anhaltspunkte vor.
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Fragenkreis 12: Finanzierung


a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen


zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen


Investitionsverpflichtungen finanziert werden?


Der Eigenkapitalanteil beträgt 21,2 %. Unter Einbeziehung des Sonderpostens für


Zuschüsse zum Sachanlagevermögen beträgt der Eigenkapitalanteil 98,3 %.


Am Abschlussstichtag bestanden keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.


b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der


Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?


Die Frage ist nicht einschlägig, da der Eigenbetrieb kein Konzern ist.


c) In welchem Umfang hat der Eigenbetrieb Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien


der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit


verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?


Die Frage ist unzutreffend, da das Pflegeheim im Berichtszeitraum keine Finanz-/


Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten hat.


Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung


a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-


ausstattung?


Zum 31. Dezember 2014 und im Prüfungszeitraum bestanden keine


Finanzierungsprobleme. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2014 ist eine


Verbesserung der Finanzlage eingetreten.
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b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit


der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?


Der Jahresüberschuss 2014 ist vorbehaltlich des Beschlusses des zuständigen


Organs zusammen mit den Entnahmen aus Betriebsmittelrücklagen von € 78.436,40


und den Einlagen in Betriebsmittelrücklagen von € 86.171,30 zur Finanzierung von


Betriebsaufwendungen des Pflegeheims eingestellt.


V. Ertragslage


Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit


a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/


Konzernunternehmen zusammen?


Aufgrund der Größe des Eigenbetriebs erfolgte keine Segmentierung.


b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?


Nein.


c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere


Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern


eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?


Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass derartige Kredit- oder andere


Leistungsbeziehungen zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.


d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?


Nicht für den Eigenbetrieb zutreffend.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen


a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von


Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?


Besondere verlustbringende Geschäfte gab es nicht.


b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche


Maßnahmen handelt es sich?


Nicht zutreffend, da ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden konnte.


Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur


Verbesserung der Ertragslage


a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?


Nicht für den Eigenbetrieb zutreffend (siehe Fragenkreis 15 a).


b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage


des Unternehmens zu verbessern?


Zur Ertragslage verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht.
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